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Editorial

Nach einer ergebnislosen Gesprächs
runde im Bundeskanzleramt, an der
die Spitzenvertreter der deutschen
Zahnärzteschaft auf der einen Seite
sowie der Bundesgesundheitsminister
und der Kanzleramtsminister und Mi
nisterialdirektor Zipperer auf der an
deren Seite teilgenommen haben,
dürfte der Konf likt um die Umsetzung
der Neuregelung beim Zahnersatz sei
nen vorläufigen Höhepunkt gefunden
haben.
Rekapituliert man die Geschichte des
2. NOG bis zum heutigen Tag, erhält
man so manchen Einblick in die unge
schriebenen Spielregeln der deutschen
gesetzlichen Krankenversicherung
und der übergeordneten Sozialpolitik
sowie in den Charakter wichtiger han
delnder Akteure. 
Unbestritten ist, daß die Koalition in
Bonn im vergangenen Jahr mit der
Verabschiedung der dritten Stufe der
Gesundheitsreform neue Wege be
schritten hat, die den Problemen der
gesetzlichen Krankenversicherung ge
recht werden. Das trifft vor allem auf
die Festzuschußregelung beim Zahn
ersatz zu. Unter der Überschrift „Stär
kung der Eigenverantwortung“ ist die
Entscheidung über die Therapie mit
Zahnersatz in die Beziehung zwischen
Patient und Zahnarzt übergegangen.
Der bürokratische Aufwand bei Pla
nung und Abrechnung der Behand

lung ist deutlich zurückgegangen. In
den Praxen, in denen eine gute
ArztPatientenBeziehung besteht, in
denen vor allem eine gute Aufklärung
betrieben wird, gibt es auch kaum Stö
rungen von Seiten der Krankenkassen.
Das Vertrauensverhältnis zwischen
Patient und Arzt ist weder von Kran
kenkassen noch von Politikern emp
f indlich zu stören. Es ist die wichtigste
Position unseres Berufsstandes.
Handlungsfreiheit für Arzt und Patient
paßt aber nicht in die Technokratie ei
ner deutschen gesetzlichen Kranken
versicherung. Dabei geht es um andere
Werte wie Beitragssatzstabilität, EBM
Reformen, Honorarverteilung, Praxis
budget, Richtgrößen, Krankenhaus
planung usw.
Patienten und Heilberuf ler werden in
einem solchen System eher zu Objek
ten. Es wundert darum nicht, daß die
Krankenkassen eine beispiellose und
auf Lügen gestützte Medienkampagne
initiiert haben, um ihre frühere ober
ste Kontrollfunktion auch bei der
Zahnersatzbehandlung wiederzuerlan
gen. 
Und es ist kein Wunder, wenn ein Poli
tiker wie Horst Seehofer im Vorfeld
von Wahlen wie ein Wendehals sein
Mäntelchen nach dem Wind dreht
und nach Popularität strebt. In der
deutschen Neidgesellschaft macht
man das allemal am besten auf Kosten
der Zahnärzte. Die Wahlkampfmuniti
on nimmt er gern von den Kranken
kassen.
Den Schaden von dieser Verunsiche
rung haben Patienten und Zahnärzte
gleichermaßen. Die Klagen über ein
angeblich unpräzise formuliertes Ge
setz bringen uns nicht weiter. Denn so
schlecht ist es auch wieder nicht. Es
gibt eindeutig vor, daß die Honorar
bindung nur für vertragszahnärztliche
Leistungen steht. Und diese bestim
men sich nun mal nach dem Wirt
schaftlichkeitsgebot und nach den ein
schlägigen Paragraphen 30 und 30a
SGB V. Hilfreich ist allemal auch ein
Blick in die alten Richtlinien der ver
tragszahnärztlichen Versorgung. Die

Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsge
botes verantwortet ohnehin allein der
Arzt (siehe Wirtschaftlichkeitsprü
fung). Die Definition der Grenze zwi
schen vertragszahnärztlichen und
außervertraglichen Leistungen liegt
weder in der Beliebigkeit der Kranken
kassen noch in der des Bundesgesund
heitsministers. 
Darum ist es auch kontraproduktiv, in
einer Situation, in der Sachargumente
keine Rolle spielen, nach Kompromis
sen zu rufen. Gerade jetzt ist jeder
Kompromiß ein Rechtsverlust für die
Zahnärzteschaft, der die Praxen auch
noch ordentlich Geld kostet. Die be
triebswirtschaftliche Situation der
Zahnärzte ist nicht weiter belastbar. 
Wir müssen darum unsere Position
weiter verteidigen. Mit der Bundes
tagswahl dürfte sich dieser Ärger oh
nehin erledigt haben. Wahrscheinlich
ist Horst Seehofer dann erst mal weg
vom Fenster. Eine neu besetztes Bun
desgesundheitsministerium sollte auch
andere Prämissen haben, als einen
lang anhaltenden Streit mit Zahnärzte
schaft vom Zaun zu brechen, indem
eine zehn Jahre alte Gebührenord
nung nach unten korrigiert wird. Zu
befürchten ist, daß dann das Wort
„Budget“ wieder die gesundheitspoliti
sche Auseinandersetzung bestimmen
wird.
Um politikfähig zu sein, müssen wir
nicht nur an unseren Konzepten fest
halten, sondern sie auch weiterentwik
keln. Das Konzept „Vertrags und
Wahlleistungen“ mit dem Kernele
ment Kostenerstattung mit Festzu
schüssen ist in der Gesundheitspolitik
inzwischen ein anerkanntes Pro
gramm. Unsere Patienten, die in den
vergangenen Monaten damit Erfah
rungen gemacht haben, haben es sehr
gut angenommen. Die Ausdehnung
der Kostenerstattung auf die Füllungs
therapie und vor allen Dingen auf die
Parodontologie wäre der nächste rich
tungsweisende Schritt.

Peter Luthardt

Politikfähigkeit
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Alma mater Jenensis - Innovation mit Tradition
Der gesellschaftspolitische Wandel
1989/90 im östlichen Teil Deutsch
lands erfaßte auch das Hochschulsy
stem, und er war tiefgreifend. An der
FriedrichSchillerUniversität, einer
Volluniversität mit Geisteswissen
schaften, Naturwissenschaften und
Medizin wurde ein einschneidender
Umbruch vollzogen, der betont den
Personalbestand betraf. Besonders
ideologiebelastete Bereiche, vorrangig
in den Geisteswissenschaften, unterla
gen einer Evaluierung, die in bestimm
ten Fächern und nach Fachgruppie
rungen abgewickelt wurden, so z. B.
die Sektion MarxismusLeninismus.
Es folgte ein Strukturaufbau, der z. B.
in der Rechtswissenschaftlichen und
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fa
kultät nahezu einer Neugründung
gleichkam. Statt der Sektionen und
Bereiche wurden wieder Fakultäten
eingeführt. Die Neubesetzung von
Professuren seit der Wende liegt zwi
schen ca. 30 Prozent (in der Physika
lischAstronomischen Fakultät) und
100 Prozent (in der Wirtschaftswis
senschaftlichen Fakultät). Sie erfolgte
nach stringenten Qualitätskriterien
und stellt ein leistungsfähiges, innova
tives wissenschaftliches Potential dar.
Diese Leistungsfähigkeit spiegelt sich
z. B. in der Zahl der zuerkannten Son
derforschungsbereiche (vier), der ln
novationskollegs (drei) und der Gra
duiertenkollegs (fünf) wider. Wir kön
nen feststellen, daß damit die regiona
le und überregionale Anerkennung
und Bedeutung der FriedrichSchil
lerUniversität achtenswert gewachsen
ist. Unsere Hochschule ist indessen
nicht nur eine Stätte der Forschung,
der Wissenschaft und der Lehre, son
dern zugleich auch ein geistigkulturel
les Zentrum, das über unsere Region
hinausstrahlt.

Die Forschungsleistungen der FSU,
besonders auf den Gebieten der Na
turwissenschaften und Technik, wer
den international gewürdigt.

Wie gelingt es, die Ergebnisse der
intensiven wissenschaftlichen

Forschung der FSU in die Praxis
umzusetzen?

Derzeit wird nicht nur regional, son
dern weltweit in den entwickelten Län
dern durch Industrie und Wirtschaft
eine anwendungsorientierte For
schung gefordert. Das Hauptanliegen
einer Universität ist indessen die
grundlagenorientierte Forschung. Die
Überführung der hier gewonnenen
Kenntnisse und Erkenntnisse in die
Praxis bedeutet eine qualitative Ände
rung und Weiterung der Forschungs
aufgaben. Insoweit könnte ein Wider
spruch zwischen dem Uranliegen, der
Grundlagenforschung und dem, für
meine Begriffe, berechtigten Anliegen
der angewandten Forschung bestehen.
Eine solche Kontroverse oder Unter
schiedlichkeit existiert für uns nicht.
Wir haben sowohl das eine als auch
das andere. Das heißt, wir fühlen uns
durchaus der Grundlagenforschung
verpf lichtet, haben aber anwendungs
orientierte Themen und Aufgaben
wahrgenommen. Als Beispiel nenne
ich die ortstypische Glasindustrie, mit
der die glaschemische Forschung koo

Die FriedrichSchillerUniversität
Jena begeht in diesem Jahr ihr
450jähriges Jubiläum. Die Redak
tion des tzb sprach aus diesem
Anlaß mit dem Rektor, Prof. Dr.
Georg Machnik, u. a. zu Fragen
des Umgangs mit dem humanisti
schen Erbe und der Umgestaltung
nach der politischen Wende 1989.
Die FSU kann auf eine glanzvolle
Geschichte zurückblicken, hervor
ragende wissenschaftliche und
kulturelle Leistungen wurden hier
vollbracht. Namen wie Schiller,
Fichte, Hegel, Schelling stehen für
ihre humanistische Tradition.
Die Jenaer Studentenschaft sorg
te für eine weitreichende politi
sche Ausstrahlung. Die Urbur
schenschaft war Ausgangspunkt
gesamtnationaler Bestrebungen in
der Phase des bürgerlichen Wan
dels in Deutschland, wie sie sich
im Wartburgtreffen von 1817 mani
festierten.

Magnifizenz, inwieweit wird die
ses humanistische Erbe an der
FriedrichSchillerUniversität ge
wahrt und weitergeführt?

Zunächst grundsätzlich: Eine Bil
dungsstätte - wie eine Universität - ist
stets einem humanistischen Erbe ver
pf lichtet. Auch die FriedrichSchiller
Universität nimmt das humanistische
Erbe bewußt wahr. Dabei bleiben wir
nicht in der Pf lege des Übernomme
nen stehen, sondern leiten aus dem
humanistischen Erbe Parameter des
Handelns für die Zukunft ab.

Die FSU ist heute die thüringische
Landesuniversität und einzige Vollu
niversität des Landes. Sie nimmt so
mit nicht nur einen bedeutenden
Platz im akademischen, sondern
auch im bildungs und sozialpoliti
schen Leben der Region ein.

Welche strukturellen Veränderun
gen an der Uni seit der politi
schen Wende 1989 haben dazu bei
getragen?

Der Rektor der FSU Jena,
Prof. Dr. Georg Machnik
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periert, weiterhin die traditiontragen
de Zusammenarbeit mit Carl Zeiss,
der JENOPTIK und der Pharmazeuti
schen Industrie. In einem zentral ge
förderten „Demonstrationszentrum
für das Bearbeiten neuer Materialien“
werden Vertretern aus der Praxis neue
Erkenntnisse dargeboten. In einer be
reits über Jahre fortgeführten Veran
staltungsreihe werden „Neue Techno
logien“ demonstriert, in der Wissen
schaftler einem breiten Kreis der In
teressenten aus der Industrie, der
Wirtschaft, aus dem Lande Thüringen
und darüber hinaus innovative Ent
wicklungen mitteilen.

1993 beging die Fachrichtung Zahn
medizin ihr 100jähriges Bestehen an
der FSU. Fast unüberschaubar ist
die Fülle von wissenschaftlichen Ar
beiten und die Zahl der jungen Men
schen, die hier studierten und pro
movierten. Zahlreiche ehemalige
Schüler und Mitarbeiter habilitier
ten sich und sind heute z. T. selbst
Lehrstuhlinhaber an deutschen
Hochschulen oder in führenden Posi
tionen an Universitäten und Gesund
heitseinrichtungen tätig. 1991 wur
de das Zentrum für Zahn, Mund
und Kieferheilkunde gegründet, an
dem die profilbestimmende For
schung einen wichtigen Platz ein
nimmt. Ein weiterer Tätigkeitsas
pekt ist die Ausbildung der Studen
ten.

Jena ist nunmehr, nach Schlie
ßung der Medizinischen Akade
mie Erfurt, der einzige Ausbil
dungsplatz für Zahnmediziner in
Thüringen. Es gibt aber noch die
Bezeichnung: FSU Jena/Bereich
Erfurt. Wird das so bleiben oder
ist, längerfristig gesehen, eine
vollständige Schließung des
Standortes Erfurt bzw. die Verla
gerung nach Jena vorgesehen?

Die Bezeichnung „Bereich“ trifft nicht
zu. Mit Parlamentsbeschluß ist die
Medizinische Hochschule geschlossen
worden. In einer Konzeption „Zahn
medizin“ wurde der Transfer der zahn
medizinischen Potentiale nach Jena

festgelegt. Jetzt wird nicht von zwei ge
trennten Bereichen, sondern von zwei
verschiedenen Standorten gespro
chen. Die Lehrveranstaltungen (Vorle
sung, Seminare, Praktika u. a.) f inden
nur noch in Jena statt. Zur Zeit sind in
Erfurt nur geringfügige Lehranteile
der konservierenden Zahnheilkunde
in Aktion, jedoch größere Teile der
Forschung. Wir hoffen, daß mit dem
zustandekommenden Neubau des
Universitätsklinikums Lobeda auch
die räumlichen Möglichkeiten geschaf
fen werden können, die dann die For
schungsbereiche der Zahnmedizin in
Jena konzentrieren. Dieser Prozeß
wird schrittweise erfolgen, wobei
zunächst der Transfer der operativen
Fächer - Chirurgie, Frauenheilkunde,
Anästhesie - und diagnostische Berei
che verlagert werden. Wir drängen
darauf, daß der Neuaufbau des Klini
kums zügig vorangeht. Je schneller wir
transferieren, um so rationeller und fi
nanziell günstiger kann die künftige
Entwicklung vollzogen werden. Dem
Projekt „Klinikum 2000“ ist ein positi
ves Votum erteilt worden. Damit ist ei
ne entscheidende Voraussetzung für
die Realisierung dieses Großprojektes
geschaffen.

Reichen die Platzkapazitäten, be
sonders im Bereich Prothetik,
aus, um eine solide Ausbildung
der Zahnmedizinstudenten zu ge
währleisten, und wie sieht die
Tendenz der Studienzahlen in der
Zahnmedizin aus?

Mit der Beendigung der zahnmedizini
schen Ausbildung in Erfurt und dem
Transfer nach Jena war konzeptionell
eine Anzahl von 50 Zahnmedizinstu
dienplätzen vorgesehen. Indessen er
fordert die Kapazitätsverordnungsbe
rechnung eine Zahl von 57 bis 58. Alle
in der Lehre der Zahnmedizin Tätigen
arbeiten an der Grenze ihrer Lei
stungsfähigkeit und mit einem vorbild
haften Engagement. Dies gewährlei
stet eine sehr gute Ausbildung. Ich
nenne dazu Beispiele: In der Vorklinik
wird die vorlesungsfreie Zeit genutzt,
um hier relevante Kenntnisse zu ver
mitteln. In Form von ganztägigen Ver

anstaltungen, etwa am Samstag, wird
sowohl für die Prothetische als auch
die Konservierende Zahnheilkunde
ein entsprechender Unterricht gebo
ten. Die neu etablierte Präventive
Zahnheilkunde bietet den Studenten
neben dem klinischen Kurs der Kin
derzahnheilkunde ein modernes prä
ventiv orientiertes Lehrangebot, das
mit großem Interesse von allen Studie
renden wahrgenommen wird. Im klini
schen Bereich wird die ebenfalls sehr
intensive Ausbildungsforderung mit ei
ner Anzahl von etwa vier Kursen täg
lich im Ablauf von 7 bis 19 Uhr eine
Ausbildung gewährleistet, die Beach
tung und hohe Anerkennung gefunden
hat; so wird in einem integrierten Aus
bildungskonzept der Unterricht der
Prothetischen und der Konservieren
den Zahnheilkunde gemeinsam abge
halten. Ein vergleichbares Modell gibt
es, soweit mir bekannt, nur noch in
Greifswald. Insgesamt resultiert
daraus eine qualitativ anspruchsvolle
zahnmedizinische Ausbildung für das
Land Thüringen.

Welche Möglichkeiten der postuni
versitären Weiterbildung für nie
dergelassene Ärzte und Zahnärz
te bietet die FriedrichSchillerUni
versität? Können Sie sich in die
sem Zusammenhang eine Zusam
menarbeit mit der Landeszahn
ärztekammer Thüringen vorstel
len?

Ich habe hier das Fortbildungsangebot
der Landeszahnärztekammer Thürin
gen erhalten. Daraus ist ersichtlich, in
welchem Umfang die FriedrichSchil
lerUniversität in die postuniversitäre
Weiterbildung, bezogen auf die Zahn
medizin, integriert ist. Alle Lehrstühle
sind daran beteiligt, so daß die erfor
derliche Weiter und Fortbildung von
den Kollegen in der Zahnmedizin in
durchaus eindrucksvoller Qualität und
Vielfalt angeboten wird. Insofern wird
die Ausbildungs und Forschungsstätte
Zahnmedizin an der Universität auch
diesem so wichtigen Anliegen gerecht.

Magnifizenz, wir bedanken uns
für dieses Gespräch.
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Zum Titelbild:

Bei Aufzählung der Thüringer Resi
denzen mit ihren baulichen Sehens
würdigkeiten wird leider nur zu oft auf
die Standards der Reiseführer zurück
gegriffen. Gera gehört wohl nicht da
zu, obwohl es vierhundert Jahre Resi
denz war und eine ganze Reihe von

Sehenswürdigkeiten aufzuweisen hat,
wie z. B. das RenaissanceRathaus
(dessen bauliche Ähnlichkeit mit dem
Altenburger Rathaus frappierend, aber
noch nicht erwiesen ist), die Salvator
kirche, das Schreibersche Haus (beide
Barock) und die Stadtapotheke (Re
naissanceerker).

Die Burg bzw. Das Schloß Osterstein
wurde im letzten Krieg zerstört, und
es existieren nur noch der 800 Jahre
alte Bergfried und der Aquädukt für
die Wasserzuführung zum Schloß als
baulich unversehrte Einheit. Unter
halb der Schloßruine befindet sich im
alten idyllischen Stadtteil GeraUn
termhaus das Geburtshaus des Malers
Otto Dix.

Ausdruck der wirtschaftlichen Bedeu
tung Geras und seines Reichtums der
Epoche der Industrialisierung (Gera
hatte als zweite Stadt in Deutschland
eine elektrische Straßenbahn und das

erste HertieKaufhaus) sind viele Bür
gerhäuser, Reste von Industriebauten
und Gebäude der Sezession.
Leider wurde der Hauptbahnhof in
den 60er Jahren der Neorenaissance
fassade beraubt. Erhalten blieb aber
das auf dem Titelbild abgebildete
Theater des späten Jugendstils, das
1902 fertiggestellt wurde. Der Erbauer
des Berliner Theaters am Schiffbauer
damm, Heinrich Seeling, schuf dieses
zwischen dekorativer und geometri
scher Art nouveau, zweckbezogener
Raumordnung und dekorativer Bau
formung sehende Haus. Der übergie
belte Vorbau mit Kuppel Riesennische
und Porticus sowie die renaissancehaf
te Wandgliederung symbolisieren den
künstlerischen Anspruch. Damit gilt
es als eines der interessantesten Thea
tergebäude des Jugendstils.

G. Wolf

Nachruf

Tiererschüttert hat uns die Nachricht
erreicht, daß der langjährige Leiter der
Kieferorthopädischen Abteilung der
Jugendzahnklinik JenaLand, unser
lieber und hochgeschätzter Kollege
Dr. JobstErhard Steiner am 14. Au
gust 1998 unerwartet und für uns alle
viel zu früh von uns gegangen ist.

Wir verlieren in ihm einen guten
Freund und Kollegen, mit dem uns ei
ne lange Strecke eines gemeinsamen
Weges verbindet. In den vielen Jahren,
die wir mit ihm zusammenarbeiten
durften, bewunderten wir immer wie
der die Intensität und die Tatkraft, mit
denen er seinen Beruf ausübte. Als
Kieferorthopäde stellte er mit Engage
ment sein großes Wissen und Können
in den Dienst seiner kleinen Patienten.
Menschliche Wärme, aber wo nötig
auch Strenge, zeichneten ihn aus,

wenn er mit den Kindern arbeitete, die
ihm anvertraut waren, um gemeinsam
mit ihnen den Erfolg der Behandlung
zu erleben. Viele von ihnen denken
auch heute noch mit Dankbarkeit an
die gute Betreuung zurück.

Den Kolleginnen und Kollegen, die im
Rahmen ihrer Ausbildung zum Fach
zahnarzt für Kieferorthopädie oder
Kinderstomatologie in seiner Abtei
lung hospitierten, ist er ein unermüdli
cher Lehrer gewesen. Zu jeder Zeit
versuchte er, ihnen sein großes Wissen
klar und anschaulich mit hoher wis
senschaftlicher und fachlicher Kompe
tenz zu vermitteln und bereitete sie
mit vielen guten praktischen Ratschlä
gen auf die zu absolvierende Prüfung
vor. Dabei gab er ihnen auch manchen
persönlichen Rat, der ihnen im Leben
weiterhalf.

In seiner Einrichtung halfen sein Ein
fallsreichtum und seine geschickten
Hände über vielfältige Schwierigkeiten
hinweg.
Die Beherrschung seines Fachgebie
tes, seine Ausstrahlungskraft und
menschliche Wärme, seine Hilfsbereit
schaft und immer gleichbleibende
Freundlichkeit und sein ausgesproche
ner Sinn für Gerechtigkeit haben ihn
bei seinen vielen Freunden, seinen
Kollegen und Patienten Respekt und
Anerkennung eingetragen.
In tiefer Trauer stehen wir heute an
seinem Grab und gedenken seiner mit
Dankbarkeit.

Dr. KarlHeinz Reichert, Jena

Nachruf

Wir trauern um
Dr. JobstErhard Steiner
geboren am 27.7.1931  -  verstorben am 14.8.1998
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Bundeszahnärztekammer und Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung gaben am
19. August eine Presseerklärung heraus zur Verweigerung der Gleichbehandlung
ostdeutscher Zahnärzte bei der Anpassung der Gebührenordnung:

Aufgezwungene Sonderrolle der ostdeutschen Zahnärzte ist
Verstoß gegen Einigungsvertrag und Gleichheitsgrundsatz
Einen Verstoß gegen den Einigungsvertrag und eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes sehen BZÄK und
KZBV in der Nichtanpassung der Amtlichen Gebührenordnung für ostdeutsche Zahnärzte auf 90 % des Westniveaus.
Das Bundeskabinett hatte Mitte August beschlossen, die Gebühren für ostdeutsche Ärzte und Hebammen, nicht aber für
Zahnärzte, anzuheben. In einem Schreiben an Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer heißt es, daß keine sachlichen
Gründe für eine solche Ungleichbehandlung zu erkennen seien. Der Hinweis des Ministeriums, eine Anhebung des Ge
bühreniveaus für Zahnärzte müsse wegen der Sonderregelung beim Zahnersatz gleichzeitig mit einer Änderung im Sozial
gesetzbuch einhergehen, sei unzutreffend. Nach Auffassung der zahnärztlichen Bundesorganisationen ließe sich eine sau
bere Trennng zwischen privatzahnärztlichen Leistungen der GOZ und zahnprothetischen Kassenleistungen, die seit Be
ginn dieses Jahres ebenfalls nach der GOZ, aber mit einem festen Honorarsatz abgerechnet werden, vornehmen.

Zu dieser Problematik bezieht der Präsident der Landeszahnärztekammer Thüringen, Dr. Jürgen Junge, in einem Brief an
Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer Stellung.

Bundesministerium für Gesundheit
Bundesgesundheitsminister
Herrn Horst Seehofer
Am Probsthof 78 a
53121 Bonn

 Erfurt, 26. August 1998

Sehr geehrter Herr Minister Seehofer,

die Kammerversammlung und der Vorstand der Landeszahnärztekammer Thüringen haben in ihren Sitzungen über die
neuen gesetzlichen Regelungen zur GOZ beraten. Wenn auch eine Verknüpfung der GOZ mit den vertragszahnärztlichen
Leistungen bei Prothetik im NOG besteht, ist es für uns unbegreif lich, die Leistungen für privatzahnärztliche Behandlun
gen zu schlechteren Bedingungen erbringen zu müssen als ärztliche Behandlungen.

Das gesamte Behandlungsfeld der konservierenden Zahnheilkunde, der Parodontologie, der Mund, Kiefer und Gesichts
chirurgie und nicht zuletzt der Prophylaxe kann doch nicht als ärztliche Leistung anders bewertet werden als die Leistun
gen anderer Fachdisziplinen im medizinischen Bereich - nur weil Sie, sehr geehrter Herr Minister, mit der Kassen
zahnärztlichen Bundesvereinigung in Streit geraten sind. Diese Form von Sippenhaftung trifft bei den mehr als 9.000 nie
dergelassenen Zahnärzten in den neuen Bundesländern auf absolutes Unverständnis. 

Wir haben noch genau die schönen Worte im Ohr, wie man anerkennend hervorhob, daß es eine große Leistung nach der
Wende gewesen ist, innerhalb kurzer Zeit aus dem desolaten sozialistischen Gesundheitswesen ein allen Anforderungen
gerecht werdendes modernes System in den neuen Ländern aufzubauen. Unsere Kollegen haben sich hoch verschuldet,
um die Investitionen für die modernen Praxen zu ermöglichen, und jetzt werden sie bestraft, weil der Gesundheitsminister
aus politischen Gründen eine Strafaktion gegen die Zahnärzte führt und die Ärzte und die Hebammen für die gleichen,
oben angeführten Leistungen belohnt.

Wenn auch der Anteil der Privatpatienten in unseren Ländern noch nicht sehr hoch ist und die Angleichung des Abschla
ges Ost die privaten Versicherer und die Beihilfestellen gar nicht hoch belastet, sollte aber doch berücksichtigt werden,
daß die privaten Versicherungen seit Jahren in den neuen Bundesländern die gleichen Beiträge erheben wie in den alten
Bundesländern.
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Wir gratulieren!
zum 92. Geburtstag  Herrn SR Franz Czech
am 24.9.  Heidestraße 1, 07937 Langenwolschendorf

zum 78. Geburtstag  Herrn SR Helmut Böhm
am 3.9.  Blumenstraße 95, 99092 Erfurt

zum 78. Geburtstag  Herrn SR Dr. med. dent. Dieter Treppschuh
am 15.9.  Humboldtstraße 9, 99867 Gotha

zum 77. Geburtstag  Frau Dr. med. dent. Isolde SchädelHöpfner
am 4.9.   Steubenstraße 27, 99423 Weimar

zum 74. Geburtstag  Herrn Dr. Günther Espenhayn
am 20.9.  Hohe Straße 11 a, 07607 Eisenberg

zum 72. Geburtstag  Herrn Gerhard Oelzner
am 25.9.  Saalfelder Straße 105, 98739 Lichte

zum 71. Geburtstag  Herrn MR Dr. med. dent. Klaus Dietrich
am 9.9.  Gagerstraße 4, 82433 Bad Kohlgrub

zum 71. Geburtstag  Herrn SR Dr. Helmut Schubert
am 24.9.  Regerstraße 6, 98617 Meiningen

Die ganze ehrenrührige Kampagne in der Öffentlichkeit, die Zahnärzte als Berufsgruppe zu diffamieren, indem man ih
nen nur Profitgier und reines Gewinnstreben unterstellt, stößt in unseren Augen auf absolutes Unverständnis. Die Auffas
sung, daß unsere Kollegen Zahnmedizin studiert haben, um „reich“ zu werden, ist irreführend. Insofern trifft uns diese
Strafaktion nicht einmal so sehr im finanziellen Bereich, sondern sie wird als Diffamierung von Menschen verstanden, die
angetreten sind, um die Ideale eines ethisch und moralisch bisher hoch angesehenen Berufsstandes in ihren Praxen umzu
setzen.

Sehr geehrter Herr Minister, wir bitten Sie, die Angleichung der GOZ zum gleichen Termin wie die der GOÄ zu veranlas
sen und lediglich den Umrechnungsfaktor für die vertragszahnärztlichen Prothetikleistungen zu ändern.

Für den Vorstand der Landeszahnärztekammer Thüringen 
mit freundlichen Grüßen

Dr. Junge 
Präsident

Nachrichtlich an:  Thüringer Ministerium für Soziales und Gesundheit
 Frau Ministerin Irene Ellenberger
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Die Kammerversammlung der Lan
deszahnärztekammer Thüringen hat
am 4. Juli 1998 gemäß § 15 Abs. 1
Satz 4 des Gesetzes über die Berufs
vertretungen und die Berufsausübung,
die Weiterbildung und die Berufsge
richtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte,
Tierärzte und Apotheker (Heilberufe
gesetz) vom 7. Januar 1992 (GVBl. S.
3) geändert durch Erstes Gesetz zur
Änderung des Heilberufegesetzes vom
19. Juli 1994 (GVBl. S. 923) und geän
dert durch Zweites Gesetz zur Ände
rung des Heilberufegesetzes vom 17.
Dezember 1997 (GVBl. S. 552) i. V.
m. § 3 Abs. 4 und § 6 Satz 3 e der Sat
zung der Landeszahnärztekammer
Thüringen die folgende Berufsordnung
beschlossen:

Präambel
Für jeden Zahnarzt gilt folgendes
Gelöbnis:
„Ich verpf lichte mich, meinen Beruf
würdig und gewissenhaft nach den Ge
setzen der Menschlichkeit auszuüben,
meine zahnärztliche Tätigkeit in den
Dienst der Gesundheitspf lege zu stel
len und dem mir im Zusammenhang
mit dem Beruf entgegengebrachten
Vertrauen zu entsprechen. Dies gelobe
ich feierlich.“

§ 1
Berufsausübung
1. Der Zahnarzt* ist zum Dienst an
der Gesundheit der einzelnen Men
schen und der Allgemeinheit berufen.
Die Ausübung der Zahnheilkunde ist
kein Gewerbe. Der zahnärztliche Be
ruf ist seiner Natur nach ein freier Be
ruf; er kann nur in Diagnose und The
rapiefreiheit ausgeübt werden.
Der zahnärztliche Beruf ist mit beson
deren Berufspf lichten verbunden. Ins

besondere ist der Zahnarzt verpf lich
tet,
-   seinen Beruf nach den Regeln der

ärztlichen Kunst und nach den Ge
boten der

 Menschlichkeit auszuüben,
-   dem ihm im Zusammenhang mit

dem Beruf entgegengebrachten Ver
trauen zu
 entsprechen,

-   sein Wissen und Können in den
Dienst der Vorsorge, der Erhaltung
und der Wiederherstellung der Ge
sundheit zu stellen.

2. Der Zahnarzt übt seinen Beruf in
freier und persönlicher Verantwortung
aus.
3. Die zahnärztliche Praxis muß die
für eine ordnungsgemäße Behandlung
und den Notfalldienst erforderlichen
Einrichtungen enthalten und sich in
einem Zustand befinden, der den An
forderungen ärztlicher Hygiene ent
spricht.
4. Der Zahnarzt kann die zahnärztli
che Behandlung ablehnen, wenn er
der Überzeugung ist, daß das notwen
dige Vertrauensverhältnis zwischen
ihm und dem Patienten nicht besteht.
Seine Verpf lichtung, in Notfällen zu
helfen, bleibt hiervon unberührt.
5. Der Zahnarzt darf anderen keine
Verfügungsgewalt über die Praxis ein
räumen. Er darf keine Verpf lichtungen
eingehen, die seine Unabhängigkeit
bei der Berufsausübung beeinträchti
gen können.
6. Zahnärzte, die auch den Beruf des
Heilpraktikers ausüben, können die
Berufe nur getrennt ausüben. Insbe
sondere sind getrennte Sprechzeiten
auszuweisen und eine entsprechende
organisatorische Trennung in der Pra
xis und in Ankündigungen jeglicher
Art zu gewährleisten.

7. Zu den besonderen Berufspf lichten
des Zahnarztes gehören die Förderung
der Gesundheitserziehung und der Ge
sundheitspf lege sowie die Mitwirkung
an der Verhütung und der Bekämp
fung der Volkskrankheiten.
Der Zahnarzt soll die ihm aus seiner
Berufstätigkeit bekanntwerdenden
Arzneimittelnebenwirkungen der Arz
neimittelkommission Zahnärzte mit
teilen.
8. Der Zahnarzt ist verpf lichtet, die
Meldeordnung zu beachten.
9. Der Zahnarzt ist verpf lichtet, sich
über die für die Berufsausübung gel
tenden Vorschriften zu unterrichten
und sie zu beachten.
10. Der Zahnarzt ist verpf lichtet, bei
der Selbstverwaltung mitzuwirken.
*) formelle Bezeichnung gemäß § 1 Abs. 1
Zahnheilkundegesetz 

§ 2
Fortbildung
1. Der Zahnarzt ist verpf lichtet, sich
beruf lich fortzubilden und dadurch
seine Kenntnisse dem jeweiligen Stand
der zahnärztlichen Wissenschaft anzu
passen.
2. Der Zahnarzt sorgt dafür, daß er ei
ne fachgerechte Fortbildung nachwei
sen kann.

§ 3
Aufklärungspflicht
Der Zahnarzt hat das Selbstbestim
mungsrecht des Patienten zu achten.
Der Behandlung des Patienten hat
grundsätzlich eine befundbezogene
Aufklärung vorauszugehen.

§ 4
Schweigepflicht
1. Der Zahnarzt hat die Pf licht, über
alles, was ihm in seiner Eigenschaft als

Im Heft 9/1997 hatten wir die Berufsordnung mit dem Hinweis veröffentlicht, daß bei Redaktionsschluß die Genehmigung der
Aufsichtsbehörde noch nicht vorlag. Das Thüringer Ministerium für Soziales und Gesundheit war mit einigen Formulierungen
nicht einverstanden. Die daraufhin im gegenseitigen Einvernehmen erfolgten Änderungen sind inzwischen genehmigt worden,
so daß die Berufsordnung von der Kammerversammlung neu beschlossen werde konnte.

Berufsordnung für Thüringer Zahnärzte
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Zahnarzt anvertraut und bekanntge
worden ist, gegenüber Dritten Ver
schwiegenheit zu wahren.
2. Der Zahnarzt hat seine Mitarbeiter
über die Pf licht zur Verschwiegenheit
zu belehren und dies schriftlich festzu
halten.
3. Der Zahnarzt ist zur Offenbarung
befugt, soweit er von der Schweige
pf licht entbunden wurde oder soweit
die Offenbarung zum Schutze eines
höherwertigen Rechtsgutes erforder
lich ist.
4. Der Zahnarzt hat dafür Sorge zu
tragen, daß seine zahnärztlichen Auf
zeichnungen und Untersuchungsbe
funde bei Praxisaufgabe oder Pra
xisübergabe in gehörige Obhut gege
ben werden und der Geheimnisschutz
gewahrt bleibt.
5. Der Zahnarzt, dem bei einer Pra
xisaufgabe oder Praxisübergabe zahn
ärztliche Aufzeichnungen über Patien
ten in Obhut gegeben werden, muß
diese Aufzeichnungen getrennt von
den übrigen Unterlagen unter Ver
schluß halten. Er darf sie nur mit Ein
willigung des Patienten einsehen oder
weitergeben.

§ 5
Sprechstunde und Praxis
1. Der niedergelassene Zahnarzt hat
grundsätzlich seinen Beruf persönlich
in eigener Praxis und eigener Verant
wortung auszuüben.
2. Die zahnärztliche Behandlung hat
in der Regel in den Praxisräumen statt
zufinden. Die Sprechstunden und Be
handlungszeiten sind so einzurichten,
daß sie den Erfordernissen der
zahnärztlichen Versorgung der Bevöl
kerung entsprechen.
3. Zur ausreichenden Versorgung der
Bevölkerung kann mit Zustimmung
der zuständigen Berufsvertretung wi
derruf lich und befristet eine Zweig
praxis errichtet werden. Auch in der
Zweigpraxis muß der Praxisinhaber
grundsätzlich persönlich tätig sein.

§ 6
Zahnärztliche Aufzeichnungen
1. Der Zahnarzt ist verpf lichtet, Be
funde und Behandlungsmaßnahmen
fortlaufend und für jeden Patienten ge
trennt aufzuzeichnen.
2. Zahnärztliche Aufzeichnungen,
Krankengeschichten und Röntgenbil
der, auch auf elektronischen Datenträ
gern, sind entsprechend den gesetzli
chen oder vertraglichen Vorschriften
aufzubewahren. Bei ihrer Herausgabe
sind die Bestimmungen über die
zahnärztliche Schweigepf licht und des
Datenschutzes besonders zu beachten.
3. Der Zahnarzt hat einem vor, mit
oder nachbehandelnden Zahnarzt
oder Arzt auf Verlangen die erhobe
nen Befunde zu überlassen und ihn
über die bisherige Behandlung zu in
formieren, soweit das Einverständnis
des Patienten vorliegt.
4.  Der Arzt hat dem Patienten auf des
sen Verlangen grundsätzlich in die ihn
betreffenden Krankenunterlagen Ein
sicht zu gewähren; ausgenommen sind
diejenigen Teile, welche subjektive
Eindrücke oder Wahrnehmungen des
Arztes enthalten. Auf Verlangen sind
dem Patienten Kopien der Unterlagen
gegen Erstattung der Kosten herauszu
geben.

§ 7
Ausstellung von Gutachten und
Zeugnissen
1. Gutachter werden von der Zahnärz
tekammer bestellt. Diese entsprechen
bei der Erstellung des Gutachtens der
Erwartung der Öffentlichkeit auf eine
hervorgehobene Sachkunde und Zu
verlässigkeit.
Grundsätzlich ist der Zahnarzt zur Er
stellung von Gutachten verpf lichtet,
sofern nicht im Einzelfall schwerwie
gende Gründe entgegenstehen.
2. Bei der Ausstellung zahnärztlicher
Gutachten und Zeugnisse hat der
Zahnarzt in Neutralität und Unabhän
gigkeit mit der notwendigen Sorgfalt
zu verfahren und nach bestem Wissen

seine zahnärztliche Überzeugung aus
zusprechen. Näheres wird durch die
Gutachterrichtlinie in der jeweils gel
tenden Fassung geregelt.
3. Die Abgabe von Gutachten, Zeug
nissen oder Bescheinigungen über die
Wirksamkeit von Arzneimitteln,
zahnärztlichen Materialien und
Geräten sowie Mundpf legemitteln ist
nur statthaft, wenn dafür Sorge getra
gen wird, daß sie nicht zu öffentlichen
Werbezwecken verwendet werden.
4. Der Zahnarzt darf einen Patienten,
der ihn zum Zwecke einer Begutach
tung aufsucht, vor Ablauf von 24 Mo
naten nach Abgabe der schriftlichen
Stellungnahme über die Begutachtung
nicht behandeln. Dies gilt nicht für
Notfälle.

§ 8
Zahnärztliche Gebühren
1. Die Honorarforderung des Zahn
arztes muß angemessen sein. Für die
Berechnung ist die Zahnärztliche Ge
bührenordnung die Grundlage.
2. Der Zahnarzt darf die Behandlung
eines Notfallpatienten nicht von einer
Vorauszahlung abhängig machen.
3. Bei der Planung umfangreicher Be
handlungen soll der Patient vorher auf
die voraussichtliche Höhe der Ge
samtkosten hingewiesen werden.

§ 9
Kollegiales Verhalten
1. Der Zahnarzt hat gegenüber allen
Berufsangehörigen jederzeit ein kolle
giales Verhalten zu zeigen und sich im
Verhältnis zu ihnen aller standesun
würdigen Mittel zu enthalten.
2. Herabsetzende Äußerungen über
die Behandlungsweise oder das beruf
liche Wissen eines anderen Zahnarz
tes sind zu unterlassen.
3. Der Zahnarzt darf eine Vertretung,
eine Notfall, eine Überweisungsbe
handlung oder eine Begutachtung über
den begrenzten Auftrag und die not
wendigen Maßnahmen hinaus nicht
ausdehnen.
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4. Der Zahnarzt darf den von einem
anderen Zahnarzt oder Arzt erbete
nen Beistand ohne zwingenden Grund
nicht ablehnen. Der Zahnarzt darf
den Wunsch eines Patienten, einen
zweiten Zahnarzt oder Arzt zuzuzie
hen, nicht ablehnen.
5. Es ist dem Zahnarzt nicht gestattet,
Patienten einem anderen Zahnarzt,
Arzt oder einer Krankenanstalt gegen
Entgelt - auch in verschleierter
Form - zuzuweisen. Dies gilt sinn
gemäß auch für diagnostische Unter
suchungen.

§ 10
Gegenseitige Vertretung
1. Die Zahnärzte sind grundsätzlich
verpf lichtet, sich gegenseitig zu vertre
ten.
2. Steht der Zahnarzt während der
Sprechstundenzeit nicht zur Verfü
gung, so hat er für eine entsprechende
Vertretung zu sorgen. Name, An
schrift und Telefonnummer eines Ver
treters außerhalb der Praxis sind in ge
eigneter Form bekanntzugeben.

§ 11
Notfallvertretungsdienst
1. Der Zahnarzt ist grundsätzlich ver
pf lichtet, am Notfallvertretungsdienst
teilzunehmen. Die Einzelheiten der
Einrichtung und Durchführung des
Notfallvertretungsdienstes werden in
der Notfallvertretungsdienstordnung
in der jeweils geltenden Fassung gere
gelt.
2. Die Einrichtung eines Notfall
dienstes entbindet den behandelnden
Zahnarzt nicht von seiner Verpf lich
tung, für die Beratung und Behand
lung seiner Patienten in dem Umfange
Sorge zu tragen, wie es deren Krank
heitszustand erfordert.
3. Der Zahnarzt hat sich auch für den
Notfalldienst fortzubilden.

§ 12
Assistenten und Vertreter
1. Als Assistent oder Vertreter dürfen
nur approbierte Zahnärzte oder ihnen
nach § 13 ZHKG gleichgestellte Per
sonen beschäftigt werden. Der Praxis
inhaber hat sich darüber zu vergewis
sern, daß diese Voraussetzungen er
füllt sind.
2. Der Vertreter kann nur befristet und
nur dann eingestellt werden, wenn der
Praxisinhaber wegen Urlaub, Fortbil
dung, Krankheit oder aus anderen
zwingenden Gründen in der Praxis
nicht selbst tätig sein kann. Die Ein
stellung eines Vertreters ist der Lan
deszahnärztekammer Thüringen mit
zuteilen, wenn sie den Zeitraum von 6
Wochen überschreitet.
3. Anstellungsverträge dürfen von
Zahnärzten nur abgeschlossen wer
den, wenn die Grundsätze dieser Be
rufsordnung gewahrt sind. Sie müssen
insbesondere sicherstellen, daß der
Zahnarzt in seiner zahnärztlichen Tä
tigkeit keinen Weisungen von Perso
nen ohne zahnärztliche Approbation
unterworfen wird.
4. Sofern Weisungsbefugnis von Zahn
ärzten gegenüber Zahnärzten besteht,
sind die Empfänger dieser Weisung da
durch nicht von ihrer zahnärztlichen
Verantwortung entbunden.
5. Zahnärzte, die auf die Ausübung
des zahnärztlichen Berufs verzichtet
haben oder gegen die rechtskräftig ein
Berufsverbot verhängt worden ist, dür
fen nicht vertreten werden. Zahnärzte,
gegen die ein vorläufiges Berufsverbot
verhängt worden ist, dürfen nur mit
vorheriger Zustimmung der Landes
zahnärztekammer Thüringen vertre
ten werden.
6. Die Praxis eines verstorbenen
Zahnarztes kann zugunsten der Hin
terbliebenen bis zum Schluß des auf
den Tod folgenden Kalendervierteljah
res vertretungsweise durch einen
Zahnarzt fortgeführt werden. Der
Zeitraum kann in besonderen Fällen
durch die Landeszahnärztekammer
Thüringen verlängert werden.

§ 13
Aus und Fortbildung von Zahn
arzthelferinnen
Der Zahnarzt, der eine Zahnarzthelfe
rin aus oder fortbildet, hat sich über
die für die Aus und Fortbildung gel
tenden Vorschriften zu unterrichten
und diese zu beachten. Der Zahnarzt
hat dafür Sorge zu tragen, daß der
Aus oder Fortzubildenden die Fertig
keiten und Kenntnisse vermittelt wer
den, die zum Erreichen des Aus oder
Fortbildungszieles erforderlich sind.

§ 14
Delegation
Der Zahnarzt darf Zahnarzthelferin
nen nur für die Aufgaben einsetzen,
für die sie nach dem Berufsbildungsge
setz aus und gemäß der Fortbildungs
ordnung der Landeszahnärztekammer
Thüringen fortgebildet sind. 

§ 15
Gemeinsame Ausübung zahn
ärztlicher Tätigkeit
1. Niedergelassene Zahnärzte dürfen
in den Formen der Praxisgemein
schaft, Gemeinschaftspraxis oder
Partnerschaftsgesellschaft zusammen
arbeiten: 
a)  als Praxisgemeinschaft; sie ist zuläs

sig als Organisationsgemeinschaft
zur gemeinsamen Nutzung von Per
sonal, Praxiseinrichtung und/oder
Räumen;

b)  als Gemeinschaftspraxis; sie ist zu
lässig als Berufsausübungsgemein
schaft von Zahnärzten, in der Form
der Gesellschaft des bürgerlichen
Rechtes (BGBGesellschaft);

c)  als Partnerschaftsgesellschaft; sie
ist zulässig als Berufsausübungsge
meinschaft nach Maßgabe des Ge
setzes zur Schaffung von Partner
schaftsgesellschaften (PartGG), so
weit die Absätze 2 - 6 keine Ein
schränkungen vorsehen.

2. Niedergelassene Zahnärzte dürfen
sich, unbeschadet von Absatz 1, mit
selbständig tätigen, zur eigenverant
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wortlichen Berufsausübung berechtig
ten Angehörigen folgender Berufe:
1) akademische Berufe:

a) Ärzten
b)  psychologische Psychotherapeu

ten, Kinder und Jugendpsycho
therapeuten, Diplompsycholo
gen

c)  klinische Chemiker und andere
Naturwissenschaftler

d) Diplomsozialpädagogen, Di
plomheilpädagogen

2)  staatlich anerkannte Berufe und
weitere Berufe im Gesundheitswe
sen:
a)  Hebammen
b)  Logopäden und Angehörige

vergleichbarer sprachtherapeuti
scher Berufe

c)  Ergotherapeuten
d)  Angehörige der Berufe in der

Physiotherapie
e)  medizinischtechnische Assi

stenten
f)  Angehörige staatlich anerkann

ter Pf legeberufe
g)  Diätassistenten als Partner

schaft nach dem Partnerschafts
gesellschaftsgesetz zusammen
schließen.

Dem Zahnarzt ist eine solche Zusam
menarbeit im einzelnen nur mit den
genannten Berufsangehörigen und in
der Weise erlaubt, daß diese in ihrer
Verbindung mit dem Zahnarzt einen
gleichgerichteten oder integrierenden
diagnostischen oder therapeutischen
Zweck bei der Heilbehandlung am
Menschen, auch auf dem Gebiet der
Prävention und Rehabilitation durch
räumlich nahes und koordiniertes Zu
sammenwirken aller beteiligten Be
rufsangehörigen erfüllen können.
3.  Gemeinschaftspraxen oder Partner
schaften sind an einen gemeinsamen
Praxissitz gebunden.
4.  Der Zahnarzt darf nur einer Be
rufsausübungsgemeinschaft angehö
ren.
5. Bei allen Formen der Zusammenar
beit muß das Recht des Patienten auf
freie Arztwahl gewährleistet sein. Die

eigenverantwortliche und selbständige
Berufsausübung jedes Berufsangehöri
gen ist zu wahren. Der Zahnarzt darf
seinen Partnern in fachlichen Angele
genheiten nicht untergeordnet sein.
6.  Die Formen der Zusammenarbeit
sind der Landeszahnärztekammer
Thüringen anzuzeigen, die Verträge
sind von ihrem rechtsverbindlichen
Abschluß der Landeszahnärztekam
mer zur berufsrechtlichen Prüfung
vorzulegen. Die Maßgabe für Bean
standungen sind dann die Berufsord
nung und die durch das Heilberufege
setz festgeschriebenen Rechtsmittel.
In den Verträgen ist zu regeln, daß je
der Partner der Zusammenarbeit die
Einhaltung der berufsrechtlichen Be
stimmungen der Zahnärztekammer zu
beachten hat.

§ 16
Abgabe einer zahnärztlichen
Praxis
1. Die Übertragung der Praxis an ei
nen anderen Zahnarzt ist der Landes
zahnärztekammer Thüringen vorher
anzuzeigen. Der Vertrag über die
Übertragung der Praxis an einen ande
ren Zahnarzt soll der Landeszahnärz
tekammer Thüringen auf Verlangen
vor Abschluß vorgelegt werden.
2. Wer die Praxis eines anderen Zahn
arztes übernimmt, darf das Praxis
schild dieses Zahnarztes nicht länger
als ein Jahr weiterführen.

§ 17
Führung von Berufs und Ge
bietsbezeichnungen, Titeln und
Graden
1. Zahnärzte dürfen die Berufsbe
zeichnung „Zahnarzt“ oder „Zahnärz
tin“ nur in der geschlossenen Schreib
weise führen.
2. Der Zahnarzt kann weitere Bezeich
nungen führen, die auf besondere
Kenntnisse in einem bestimmten Ge
biet der Zahn, Mund und Kieferheil
kunde hinweisen (Gebietsbezeichnun
gen).

Gebietsbezeichnungen bestimmen
sich nach Maßgabe der Weiterbil
dungsordnung der Landeszahnärzte
kammer Thüringen.
3. Daneben dürfen Zusätze über aka
demische Grade und ärztliche Titel,
die in der Bundesrepublik Deutsch
land anerkannt sind, geführt werden.
Titel aus Bereichen außerhalb der Me
dizin dürfen nicht geführt werden.
4. Die vor der Vereinigung Deutsch
lands erworbenen Berufsbezeichnun
gen und Titel dürfen weiter geführt
werden. Gleiches gilt für verliehene
Ehrenbezeichnungen (z. B. Medizinal
rat, Obermedizinalrat, Sanitätsrat).
5. Im Ausland erworbene akademi
sche Grade sind gemäß den Festlegun
gen des Thüringer Wissenschaftsmini
steriums zu führen.

§ 18
Anzeigen und Verzeichnisse
1. Zur Unterrichtung der Bevölkerung
darf der Zahnarzt Anzeigen nur in den
örtlichen Zeitungen aus folgenden An
lässen aufgeben:
-  dreimal innerhalb von sechs Wo

chen
a)  bei Niederlassung oder Zulas

sung
b)  bei Verlegung der Praxis
c)  bei Aufgabe oder Übergabe der

Praxis je einmal
d)  vor oder nach einer über zwei

Wochen dauernden Abwesen
heit

Die Anzeige darf darüber hinaus nur
Name, Titel, Anschrift, Telefonnum
mer und Sprechstundenzeit enthalten.
2. Stellenanzeigen dürfen keine For
mulierungen, auch nicht in versteckter
Form, enthalten, die einer Werbung
für die eigene Praxis gleichkommen.
3. Zeitungsanzeigen sollen zweispaltig
sein und bis zu 50 mm Höhe nicht
überschreiten.
4. Der Zahnarzt darf sich, abgesehen
von amtlichen Verzeichnissen, nicht in
Sonderverzeichnisse aufnehmen las
sen. In amtlichen Verzeichnissen dür
fen nur Name, Berufsbezeichnung,
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Gebietsbezeichnung, Anschrift, Tele
fonnummer und Sprechstundenzeiten
angegeben werden. Die druckmäßige
Hervorhebung des Namens und der
Berufsbezeichnung in einfachem Fett
druck ist zulässig. Andere Angaben
dürfen nicht druckmäßig hervorgeho
ben werden.

§ 19
Praxisschilder
1. Der niedergelassene Zahnarzt hat
am Praxissitz die Ausübung des
zahnärztlichen Berufes durch ein Pra
xisschild kenntlich zu machen.
2. Der Zahnarzt hat auf seinem Praxis
schild seinen Namen und seine Be
rufsbezeichnung (ggf. Gebietsbezeich
nung) anzugeben. Daneben dürfen die
Praxisschilder die in § 17 genannten
Zusätze, Privatwohnung, Fernsprech
nummer, Angaben zur Sprechstunden
zeit sowie einen Zusatz über die Zulas
sung zu Krankenkassen enthalten. Das
Führen anderer Zusätze ist nicht ge
stattet.
3. Zahnärzte, die ihren Beruf gemein
sam ausüben, haben dies anzuzeigen.
4. Auf dem Praxisschild einer Partner
schaft sind der Name der Partner
schaft sowie alle Namen der beteilig
ten Zahnärzte/Ärzte und der Berufs
bezeichnung (ggf. Gebietsbezeich
nung) anzugeben.
5. Praxisschilder sollen die Größe 35
cm x 50 cm nicht überschreiten.
Zulässig ist üblicherweise nur ein Pra
xisschild, im Falle eines Eckhauses
sind zwei Praxisschilder zulässig.
Für Praxen in öffentlichen Straßen
sind Hinweisschilder nicht zulässig.
Die Anbringung von Hinweisschildern
bedarf der vorherigen Zustimmung
der Landeszahnärztekammer Thürin
gen.
6. Die Verlegung einer Praxis in neue
Räume darf ein Jahr lang durch ein
mit Angabe der neuen Anschrift verse
henes Schild an der früheren Praxis
stelle mitgeteilt werden.
Der Zahnarzt darf von seinem Umzug
nur seine Patienten, und zwar die des
letzten Jahres, benachrichtigen.

§ 20
Sonstige Ankündigungen
1. Für sonstige im Zusammenhang mit
der Berufsausübung stehende Verlaut
barungen, insbesondere für Briefbö
gen, Rezeptformulare und Stempel,
gelten die Bestimmungen der §§ 17
und 19 Abs. 2.
2. Eine Einzelpraxis, Gemeinschaft
spraxis, Praxisgemeinschaft, Partner
schaft oder sonstige Sozietät darf sich
nicht als Akademie oder Institut, Kli
nik oder Poliklinik, Zentrum, Ärz
tehaus oder als ein Unternehmen ver
gleichbarer Art bezeichnen.

§ 21
Öffentliche Werbung und An
preisung
1. Jede Werbung und Anpreisung ist
dem Zahnarzt untersagt.
Er darf eine ihm verbotene Werbung
durch andere weder veranlassen noch
dulden. Dies gilt auch für Zahnärzte,
deren Person oder Tätigkeit in Ankün
digungen von Sanatorien, Kliniken, In
stitutionen oder anderen Unterneh
men anpreisend herausgestellt wird.
2. Der Zahnarzt darf nicht dulden,
daß Berichte oder Bildberichte mit
werbendem Charakter über seine
zahnärztliche Tätigkeit unter Verwen
dung seines Namens, Bildes oder sei
ner Anschrift veröffentlicht werden.
3. Es ist dem Zahnarzt untersagt, seine
zahnärztliche Berufsbezeichnung für
gewerbliche Zwecke zu verwenden
oder ihre Verwendung für gewerbliche
Zwecke zu gestatten.
4. Der Zahnarzt darf Dritten im Rah
men seiner Berufsausübung keine Ver
günstigungen zu seinem eigenen Vor
teil anbieten.
5. Dem Zahnarzt ist es nicht gestattet,
für die Verordnung und Empfehlung
von Heil und Hilfsmitteln sowie Mate
rialien und Geräten von dem Herstel
ler oder Händler eine Vergütung oder
sonstige wirtschaftliche Vergünstigun
gen zu fordern oder anzunehmen.

§ 22
Praxiseigene Laboratorien
Der Zahnarzt ist berechtigt, ein zahn
technisches Labor zu betreiben. Ist
das Labor Bestandteil seiner Praxis
(Praxislabor), darf es nur für diese Pra
xis tätig sein.

§ 23
Inkrafttreten
Die vorliegende Berufsordnung tritt
nach Beschlußfassung durch die Kam
merversammlung der Landeszahnärz
tekammer Thüringen sowie nach Ge
nehmigung durch die Aufsichtsbehör
de am ersten Tag des auf die Veröf
fentlichung im Thüringer Zahnärzte
blatt folgenden Monats in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Berufsordnung
vom 07.06.1995 (tzb Heft 7/95 S. 285)
außer Kraft.
Das Thüringer Ministerium für Sozia
les und Gesundheit hat mit Schreiben
vom 24. Juli 1998 unter Az 63952002
gemäß § 15 Abs. 2 Heilberufegesetz
die Genehmigung erteilt.
Die vorstehende Berufsordnung für
Thüringer Zahnärzte wird hiermit aus
gefertigt und gemäß § 13 der Satzung
der Landeszahnärztekammer Thürin
gen im tzb veröffentlicht.

Erfurt, den 10. August 1998

Christian Herbst
Vorsitzender der Kammerver
sammlung
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Die Kammerversammlung der Landes
zahnärztekammer Thüringen hat am
05.07.1997 aufgrund von § 15 Abs. 1 des
Gesetzes über die Berufsvertretungen
und die Berufsausübung der Ärzte,
Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker
(Heilberufegesetz) vom 7. Januar 1992
(GVBl. S. 3) geändert durch Erstes Ge
setz zur Änderung des Heilberufegeset
zes vom 19. Juli 1994 (GVBl. S. 923) i.
V. m. § 3 Abs. 4, § 6 e sowie § 6 Satz 4
der Satzung der Landeszahnärztekam
mer Thüringen und gemäß § 1 Abs. 7
der Berufsordnung in der Fassung vom
05.07.1997 die folgende Meldeordnung
beschlossen:

§ 1
Meldepflicht
(1) Der Kammer gehören als Pf lichtmit
glieder alle aufgrund einer Berufserlaub
nis oder Approbation zur Berufs
ausübung berechtigten Zahnärzte an, die
im Freistaat Thüringen ihren Beruf
ausüben oder, falls sie ihren Beruf nicht
ausüben, ihre Hauptwohnung hier ha
ben.
(2) Das Mitglied hat sich innerhalb ei
nes Monats nach Beginn der Pf lichtmit
gliedschaft bei der Kammer anzumel
den.
(3) Die Frist zur Abgabe der Meldung
beginnt mit der Aufnahme der beruf li
chen Tätigkeit oder der Begründung der
Hauptwohnung im Freistaat Thüringen.
(4) Soweit das Mitglied den Beruf selb
ständig ausübt, muß es die Aufnahme
der Tätigkeit nach § 2 Abs. 2 des Heilbe
rufegesetzes formlos schriftlich zusätz
lich beim zuständigen Gesundheitsamt
anzeigen.

§ 2
Meldebogen, Urkunden, Zahn
arztausweis
(1) Die Anmeldung hat mit dem von der
Landeszahnärztekammer vorgeschriebe
nen Meldebogen zu erfolgen. Die Anga
ben sind durch die in dem Meldebogen
genannten Urkunden zu belegen. Diese
sind in Urschrift oder amtlich beglaubig
ter Abschrift oder in amtlicher beglau

bigter Fotokopie der Anmeldung beizu
fügen. Die Landeszahnärztekammer
kann die Vorlage der Urschrift verlangen
und von dieser eine Abschrift oder Foto
kopie für die Mitgliedsakte (§ 5 Abs. 1)
fertigen.
(2) Urschriften sind unverzüglich zu
rückzugeben. Abschriften und Fotoko
pien verbleiben bei der Mitgliedsakte.
(3) Dem Kammermitglied wird nach
Anmeldung durch die Landeszahnärzte
kammer und nach Abgabe von 2 Paßbil
dern ein Zahnarztausweis ausgehändigt.
Der Zahnarztausweis hat nur in Verbin
dung mit dem amtlichen Personalaus
weis Gültigkeit.
(4) Ein Kammermitglied, dessen Mit
gliedschaft bei der Landeszahnärzte
kammer endet, hat dies der Landes
zahnärztekammer mitzuteilen und den
Zahnarztausweis unverzüglich, späte
stens innerhalb von 4 Wochen nach Er
löschen der Mitgliedschaft, zurückzuge
ben.

§ 3
Auskunftspflicht
Das Kammermitglied ist verpf lichtet,
der Landeszahnärztekammer ergänzen
de Auskünfte über Tatsachen zu ertei
len, deren Angabe in dem Meldebogen
verlangt wird.

§ 4
Meldung von Änderungen
Änderungen, die gegenüber den Anga
ben in dem Meldebogen eintreten, hat
das Kammermitglied innerhalb eines
Monats nach Kenntnis der Landes
zahnärztekammer schriftlich anzuzei
gen.

§ 5
Mitgliedsakte
(1) Die Landeszahnärztekammer führt
für jedes Mitglied eine Mitgliedsakte, in
die der Meldebogen, Urkunden und
Nachweise gemäß § 2 und Anzeigen
gemäß § 4 aufzunehmen sind.
(2) Die Angaben zu den Mitgliedern
sind außerdem im Computer erfaßt.

(3) Die Verwaltung der persönlichen
Daten, Aufzeichnungen und Unterlagen
unterliegt den Bestimmungen des Daten
schutzes.

§ 6
Behandlung der Mitgliedsakten
(1) Scheidet ein Kammermitglied aus
der Landeszahnärztekammer aus, so
wird durch die Geschäftsstelle die Mit
gliedsakte an die nunmehr zuständige
öffentliche Berufsvertretung übergeben.
(2) Ist die Zuständigkeit einer öffentli
chen Berufsvertretung im Bundesgebiet
nicht gegeben, wird einem Kammermit
glied die Approbation oder die Berufser
laubnis zur Ausübung der Zahnheilkun
de zurückgenommen, verzichtet das
Kammermitglied auf die Approbation
oder erlischt die Erlaubnis zur Aus
übung des zahnärztlichen Berufes, so
verbleibt die Mitgliedsakte bei der Lan
deszahnärztekammer. Das gleiche gilt
beim Tode eines Kammermitgliedes.
(3) Die Mitgliedsakten dürfen frühe
stens nach 20 Jahren nach Ausscheiden
des Kammermitgliedes vernichtet wer
den.

§ 7
Verletzung von Melde und An
zeigepflichten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor
sätzlich oder fahrlässig entgegen § 1
Abs. 2 und 3 und § 4 die vorgeschriebe
nen Meldungen oder Anzeigen nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erstattet.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit ei
ner Geldbuße von 1.000,- DM geahndet
werden.

§ 8
Inkrafttreten
Diese Meldeordnung tritt am 1. August
1997 in Kraft.

Christian Herbst
Vorsitzender der Kammerver
sammlung

Erfurt, den 05. Juli 1997

Meldeordnung der Landeszahnärztekammer Thüringen
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„Wissen Sie, das war damals der ganz
strenge Winter 1928/29...“ Wenn Sa
nitätsrat Dr. Curt Rodegast ins Er
zählen kommt, vergißt er schon mal,
daß seine Gesprächspartner noch
nicht geboren waren, als er seine er
sten beruf lichen Schritte unternahm.
Wer Thüringens ältestem noch prakti
zierenden Zahnarzt gegenübersitzt,
kommt aus dem Staunen nicht mehr
heraus. An drei Tagen pro Woche
steigt der 92jährige die Treppe in den
Keller seines Hauses in Erfurt hinab.
Dort steht eine wahre Rarität: Die Be
handlungseinheit stammt noch von
seiner ersten Praxis aus dem Jahr
1930. Krieg, Umzug und Über
schwemmung konnten ihr nichts an
haben.

„Meine Patienten sind mit mir alt ge
worden“, sagt Dr. Rodegast. In man
chen Familien habe er mehrere Gene
rationen behandelt. Viele wohnen in

zwischen in Seniorenheimen, aber sie
halten Dr. Rodegast die Treue. Nur
wenn aufwendigere Behandlungen
notwendig werden, schickt er sie zu ei
nem (jüngeren) Kollegen. 

Dr. Curt Rodegast ist ein wandelndes
Geschichtsbuch. Als das Jahrhundert
noch in den Kinderschuhen steckte,
am 13. August 1906, wurde er im
südthüringischen Wallrabs bei Hild
burghausen geboren. Bald wurde der
Vater beruf lich nach Erfurt versetzt,
die Familie zog mit. Hier sah der
Achtjährige 1914 die berittenen Solda
ten in den Krieg ziehen, bald darauf
tauchten die ersten französischen Ge
fangenen auf. Zur Konfirmation 1920
wütete der SpartakusAufstand rund
um die Kaufmannskirche. Und auch
von einer anderen Persönlichkeit weiß
Dr. Rodegast aus erster Hand zu er
zählen: Einer seiner Lehrer war der
später im Konzentrationslager Bu

chenwald umgekommene Kommunist
Theo Neubauer.
Als in den „Goldenen Zwanzigern“ für
den jungen Thüringer allmählich die
Frage anstand, womit er sein Brot ver
dienen wolle, dachte er zunächst bei
leibe nicht an die Zahnmedizin. Viel
lieber wollte er Opernsänger werden,
doch da machte sein Vater nicht mit.
„Ich sollte unbedingt einen ordentli
chen Beruf erlernen. Eigentlich wollte
ich Jura oder Volkswirtschaft studie
ren, aber auf den Rat eines Freundes
entschied ich mich dann, Zahnarzt zu
werden.“
Auch nach seinem Entschluß ließ ihn
seine große Leidenschaft, der Gesang,
nicht los. Obwohl er 1926 in Leipzig
mit dem Studium der Zahnmedizin
begann, fuhr er alle 14 Tage nach Wei
mar und nahm dort Gesangsunter
richt. Noch mit 60 Jahren stand er
nach Praxisschluß auf der Bühne und

Kein Gedanke an den Ruhestand
Ein Besuch bei Thüringens ältestem praktizierenden Zahnarzt

Sanitätsrat Dr. Curt Rodegast und Ehefrau Paulette in ihrer Erfurter Zahn
arztpraxis. Seit 1976 sind die beiden verheiratet. Paulette Rodegast - übri
gens die älteste Autofahrerin in Erfurt - steht ihrem Mann tatkräftig zur
Seite und „managt“ den Praxisbetrieb.
In dem museumsreifen Behandlungsstuhl von 1930 nahm KammerÖffent
lichkeitsreferent Gottfried Wolf Platz.

61 Jahre standen diese Behand
lungsgeräte in der Praxis am Er
furter Anger.
Seit 1991 behandelt Dr. Rodegast im
Keller seines Hauses in der Hoch
heimer Straße.



erfreute seine Zuhörer mit Liedern aus
Opern und Operetten. So ganz neben
bei brachte es Dr. Rodegast zum viel
beachteten Konzertsänger, der in Kur
orten auftrat und auch im Rundfunk
zu hören war.
Genau 61 Jahre, von 1930 bis 1991,
betrieb Dr. Rodegast seine Zahnarzt
praxis am Erfurter Anger - durch die
Wirren des Krieges hindurch und wäh
rend der SEDHerrschaft. Als dann
1989 endlich bessere Zeiten kommen
sollten, mußte er leider auch die
Schattenseiten der neuen Freiheit ken
nenlernen: Weil er sich die horrende
Miete des neuen Hauseigentümers
nicht leisten konnte, war Dr. Rodegast
gezwungen, die Stätte seines beruf li
chen Wirkens zu verlassen. Doch vom
Ruhestand wollte er nichts wissen. Sei

ne Praxis richtete er daraufhin im Kel
ler seines Hauses in der Hochheimer
Straße ein. Dieser Entschluß blieb
nicht ohne Folgen: 1994 suchte eine
Überschwemmung die Gegend heim,
die Praxis stand bis zur Decke unter
Wasser.
War diese Havarie ein Grund für Dr.
Rodegast, sich nach 64 Jahren zahn
ärztlicher Tätigkeit zur Ruhe zu set
zen? „Meine Patienten haben mich ge
fragt, wann wir mit der Renovierung
fertig sind und die Praxis wieder geöff
net ist. Diesen Wunsch konnte ich ih
nen doch nicht abschlagen. Solange es
mir gesundheitlich möglich ist, möch
te ich auch weiter praktizieren.“

stp
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Für folgende Kurse im Oktober aus dem Fortbildungsprogramm „Herbstsemester 1998/99“ der Landeszahnärz
tekammer Thüringen werden noch Anmeldungen entgegengenommen.
Ansprechpartner Frau Held/Frau Westphal, Tel. 0361/7432-107/108, Fax: 0361/7432-150

Datum  Ort  Thema  Wissenschaft Se ite Geb ühr 
  KursNr.    liche Leitung 

2TageKurs
02.10.98  Erfurt  A(dhäsiv) bis Z(ahnbein) der zahnfarbenen  Merte,  32  500,-
03.10.98  98/048   Restaurationen  Leipzig         
   Fr/Sa

03.10.98  Erfurt  Implantatgetragener Zahnersatz  Augthun,  33  250,-
     Sa  98/049   Aachen

2TageKurs
09.10.98  Erfurt  Ganzheitliche komplementäre Diagnostik/  Mastalier,  34  500,-
10.10.98  98/24/a  Therapie der Ref lex und Regulationsmethoden  Oberaudorf

   Fr/Sa    

10.10.98  Erfurt  Zahnersatzabrechnung mit praktischen  Heinrich,  35  200,-
     Sa  98/050   Übungen auf dem neuesten Stand  Fürth  **

    
17.10.98  Erfurt  Grundlagen und Methoden der  Chemnitius,  39  200,-
     Sa  98/054  Röntgentechnik  Erfurt  **

17.10.98  Jena  GOZ-GOÄ '96 Intensivtraining  Schröter,  41  200,-
     Sa  98/056    Hannover  **

24.10.98  Erfurt  Professionelle Prävention und  Kneist,  42  200,-
     Sa  98/057  Speicheldiagnostik  Erfurt  **

24.10.98  Erfurt  Erfolgreiche Gesprächsführung  Mohl,  43  300,-
     Sa  98/058  mit NLP  Hannover

31.10.98  Erfurt  Füllungstherapie im Wandel - neue Werk  Kunzelmann,   44  250,-
     Sa  98/059   stoffe und Verarbeitungskonzepte  München

     
31.10.98  Erfurt  Dysfunktionsbedingte Erkrankungen des   Meyer,  45  280,-
     Sa  98/060  Kauorgans - Diagnostik, Initialtherapie  Greifswald

   durch Einschleifen, Aufbißbehelfe

**  Kurs auch für Zahnarzthelferinnen bestimmt  
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Seit Inkrafttreten des Gesundheitsre
formgesetzes 1989 wird die zahnmedi
zinische Gruppenprophylaxe durch
den § 1 SGB V geregelt, der in Absatz
2 im Sinne einer Qualitätssicherung
auch Maßnahmen der nicht patienten
bezogenen Dokumentation und Er
folgskontrolle vorschreibt.
In den Rahmenempfehlungen für
Maßnahmen zur Verhütung von Zahn
erkrankungen im Rahmen der Grup
penprophylaxe ist festgelegt, daß die
bundesweite Auswertung der im Rah
men der epidemiologischen Begleitun
tersuchung erhobenen Daten durch
die DAJ vorgenommen wird. Weiter
hin wurde beschlossen, im Abstand
von 3 Jahren in den zur Mitarbeit be
reiten Bundesländern repräsentative
Untersuchungen im Rahmen einer
5 %Stichprobe durchzuführen. Nach
den Vorgaben der DAJ soll die Stich
probe 10 % der relevanten Schulen
umfassen. In den zur Stichprobe gehö
renden Schulen wird jedes 2. Kind der
betreffenden Altersgruppe (6. - 9. und
12jährige) untersucht , so daß die
Stichprobe 5 % der Gesamtschüler
wiedergibt.
Da die Vorbereitung der epidemiologi
schen Begleituntersuchung in den teil
nehmenden Bundesländern mehr Zeit
in Anspruch nahm als geplant, nah
men 1994 zunächst nur Hamburg,
SchleswigHolstein, BadenWürttem
berg, RheinlandPfalz und Hessen teil.
Die Landesarbeitsgemeinschaft Ju
gendzahnpf lege Thüringen beteiligte
sich nach einem Vorstandsbeschluß
mit dem Modell „Jugendzahnärzte“ ab
1995 an der Studie.
Insgesamt kamen 10 Jugendzahnärz
tinnen zum Einsatz, die nach 2 Kali
brierungsveranstaltungen (21.3.95 und
22.3.97) in den Landkreisen und kreis
freien Städten die Untersuchungen per
Laptop durchführten. Dabei wurden
innerhalb der 5 %Studie 35 Grund,
17 Regelschulen und 10 Gymnasien
mit insgesamt ca. 3000 Kindern einbe

zogen. Die Ergebnisse der Jahre
1994/95 liegen als Gutachten von
Prof. Klaus Pieper in einer Broschüre
der DAJ vor und sind bundesweit be
kannt. Inzwischen liegt das 2. Gutach
ten von Prof. Pieper vor und kann
nach Abnahme durch den DAJVor
stand am 23.6.98 veröffentlicht wer
den.

Da die DAJ wiederum die Herausgabe
einer Broschüre mit den Ergebnissen
des Gutachtens plant, interpretieren
wir nur die für Thüringen relevanten
Daten. Dabei haben die Ergebnisse
der epidemiologischen Begleituntersu
chung 1997 gezeigt, daß sich der
Trend des „Caries decline“ in
Deutschland in den letzten Jahren

Epidemiologische Begleituntersuchung zur zahnmedizinischen
Gruppenprophylaxe 1997

Abb. 1

Abb. 2
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fortgesetzt hat. Die Mundgesundheit
insbesondere bei den 9 und 12jähri
gen Kindern verbesserte sich rascher
als erwartet.

Pieper konnte in seinem Gutachten
nachweisen, daß der ursprünglich von
der WHO für das Jahr 2000 aufgestell
te Grenzwert von DMF (T) < 3 für
12jährige in allen Bundesländern deut
lich unterschritten wird (Abb.1). In
den meisten an der Studie teilnehmen
den Ländern lagen die DMF (T)Mit
telwerte sogar unter dem neuen WHO
Grenzwert für Europa DMF (T) < 2.
Die Ursachen für diese insgesamt er
freuliche Gesamtentwicklung sieht
Pieper in der Verbesserung der zahn
medizinischen Prophylaxe durch die
Eingangs erwähnte Änderung der So
zialgesetzgebung bezüglich der Grup
penprophylaxe, aber auch durch prä
ventive Leistungen im Rahmen der In
dividualprophylaxe u. a. durch Auf
nahme der Versiegelung der Fissuren
von Molaren in den Leistungskatalog
der GKV. Vergleicht man die Karies
Prävalenzwerte in Thüringen (Abb. 2),
so waren 1997 in allen Altersgruppen
deutlich niedrigere Karieswerte zu ver
zeichnen als 1995. Lag der dmf
(t)Wert 1995 bei den 6  7jährigen
noch bei 3,75, so betrug er 1997 nur
noch 2,92. Das entspricht einem Ka
riesrückgang von 22,1 %. Bei den
9jährigen lag der dmf (t) 1995 bei 2,4,
der DMF (T) bei 1,2. 1997 wurden ein
dmf (t) von 2.32 und ein DMF (T) von
0,78 ermittelt. Der Kariesrückgang an
bleibenden Zähnen betrug somit
35 %.

Der DMF (T) der 12 jährigen verrin
gerte sich zwischen 1995 und 1997
von 2,6 auf 1,96. Die durchschnittli
che Kariesprävalenz verringerte sich
damit um 24,6 %. Betrachtet man die
Sanierungsgrade bei den 12 jährigen,
so sind die Ergebnisse in den neuen
Bundesländern (Abb. 3) wesentlich
günstiger als in den alten Bundeslän
dern.

Auf ein Phänomen weist Pieper beson
ders hin: Bekanntermaßen korreliert
der Kariesbefall stark mit sozialdemo
graphischen Faktoren. Legt man nun

die Arbeitslosenquote zur Charakteri
sierung der sozialen Situation zu
Grunde, so liegen die DMF (T)Mit
telwerte bei den 12jährigen (Abb. 4) in
den beiden Bundesländern mit der
höchsten Arbeitslosenquote (Sachsen
Anhalt 22,6 %, MecklenburgVorpom
mern 21,8 %) mit 2,4 und 2,8 am
höchsten. Am anderen Ende der Skala
findet sich BadenWürttemberg, das
mit einem mittleren DMF (T) von
1,43 der absolute Spitzenreiter der epi
demiologischen Begleituntersuchung
1997 war. Hier ist sowohl die soziale
Lage der Bevölkerung günstiger, ande
rerseits wird viel in die Gruppen und
Individualprophylaxe investiert. Weite
re Schlußfolgerungen aus diesem Dia
gramm zu ziehen wäre spekulativ.

Zum Abschluß ein Dank an alle Mit
arbeiterinnen in den zehn Thüringer
Arbeitskreisen die an der Studie betei
ligt waren und an Frau Dr. Annette
Kröplin (Arbeitskreis Heiligenstadt)
für die Zusammenstellung und den
Transfer der Daten.
Die Abbildungen sind dem DAJGut
achten von Prof. Pieper (Marburg) zur
epidemiologischen Begleituntersu
chung zur Gruppenprophylaxe 1997
entnommen.

Dr. W. Hebenstreit
Vorsitzender der Landesarbeitsge
meinschaft Jugendzahnpflege e. V.
Thüringen

LAGJTh

Abb. 3

Abb. 4
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DAJ legte MaßnahmenDokumentation zur Gruppen
prophylaxe in Deutschland für das Schuljahr 1996/1997 vor

Die vielfältigen Bemühungen der
Gruppenprophylaxe in Deutschland
stellte die DAJ, Deutsche Arbeitsge
meinschaft für Jugendzahnpf lege, ih
rer Jahresversammlung in München
vor. Dabei wurde eines deutlich: Die
Zahnpf lege hat in Kindergärten und
Schulen von Flensburg bis zum Bo
densee einen hohen Stellenwert.
Aus 15 Landesarbeitsgemeinschaften
(LAGs) wurden Aufstellungen über
den Umfang der Aktivitäten ausgewer
tet. Die Statistiken zeigen einen guten
Überblick des Geschehens in den Ein
richtungen. Dabei war es nicht immer
einfach, die unterschiedlichen Ansätze
in der Gruppenprophylaxe in eine
stimmige Statistik zu pressen. Der
Umfang gruppenprophylaktischer
Maßnahmen auf regionaler Ebene ori
entierte sich an den örtlichen Mög
lichkeiten.
Rund 70 Prozent aller in einem Kin
dergarten gemeldeten Kinder wurde
bundesweit von den Maßnahmen er
reicht. Dies geht aus der Aufstellung
der LAGs hervor. Rund 1,2 Millionen
Kinder wurden einmal in der Einrich
tung erreicht, 370.000 Kinder zweimal
und 230.000 Kinder noch häufiger.
Rund 1,9 Millionen Kinder erreichte
die Zahngesundheitsaufklärung in der
Grundschule einmal, 470.000 Kinder
zweimal und 170.000 Kinder erhielten
sogar dreimal und häufiger Besuch in
der Klasse. In den höheren Schulklas
sen wurden rund 340.000 Kinder ein
mal, 33.000 Kinder häufiger erreicht.
In den Sonderschulen wurden 170.000
Kinder erreicht. Eine klare Zuordnung
zu diesem Schultyp war nicht in jedem
Bundesland möglich, da teilweise kei
ne reinen Sonderschulen mehr beste
hen.
Ein wichtiges Element der Gruppen
prophylaxe stellten Elternabende dar.
Insgesamt fanden 3.800 Elternabende
im Berichtszeitraum statt. 73 Prozent
dieser Elternabende wurden in Kin

dergärten, 27 Prozent in der Schule
durchgeführt.
Die Angst vor der Behandlung beim
Zahnarzt sollte spielerisch durch ei
nen Besuch in einer zahnärztlichen
Praxis oder einer Einrichtung des Öf
fentlichen Gesundheitsdienstes gemin
dert werden. Rund 8.500 Besuche von
Kindergruppen fanden in diesen Ein
richtungen statt.
Das bewährte Mittel der Fluoridie
rung der Zähne wurde sowohl in der
Gruppenprophylaxe als auch in der In
dividualprophylaxe angewandt. Im
Rahmen der Gruppenprophylaxe wur
den bei rund 680.000 Kindern Fluori
de in Kindergärten und Schulen einge
setzt. Dies geht aus den Unterlagen
der LAGs hervor. Rund 180.000 Kin
der diesen wichtigen Baustein der Ka
riesprophylaxe in ihrem Kindergarten.
Über 500.000 Kinder kamen in diesen
Genuß in der Schule.
Die Schulung und Weiterbildung von
Erzieherinnen und Erziehern sowie
Lehrerinnen und Lehrern war eine
weitere wichtige Aufgabe der LAGs
und Kreisarbeitsgemeinschaften. Im
Berichtszeitraum fanden 1.900 lnfor
mations und Fortbildungsveranstal
tungen mit rund 10.000 Teilnehmern
für diese Zielgruppe statt. Der Schwer
punkt lag mit 54 Prozent bei Veran
staltungen für den Kindergartenbe
reich. Ebenfalls dokumentiert wurden
die lnformationsveranstaltungen für
Mütter: 20.000 Mütter erhielten in
Einzelgesprächen Tips für die Pf lege
der Zähne. Außerdem kamen Mütter
zu 500 Gruppensitzungen.
Rund 3,2 Millionen Kinder nahmen
im Berichtszeitraum an einer Reihen
untersuchung teil. Rund 760.000 Kin
der wurden im Kindergarten erreicht,
die übrigen in der Schule.
Ihre ganze Kreativität ließen die
LAGs und Kreisarbeitsgemeinschaf
ten bei Veranstaltungen wie Tagen der
offenen Tür, Aktivitäten zum Tag der

Zahngesundheit oder Jugendzahnpf le
getagen spielen. Zu diesen rund 6.500
Terminen kamen rund 640.000 Kin
der. Außerdem erreichten die Veran
stalter über 41.000 Multiplikatoren,
vom Politiker bis zum Journalisten.
Getragen wurde die Arbeit in Kinder
gärten und Schulen von zusammen
457 Zahnärzten des Öffentlichen Ge
sundheitsdienstes, 781 Prophylaxe
Fachkräften und rund 8300 niederge
lassenen Zahnärzten.

Presseinfo DAJ

Weitere Informationen über Arbeits
kreis Jugendzahnpf lege
Kontakt:
MR Dr. W. Hebenstreit
Landratsamt Altenburger Land
Gesundheitsamt
Jugendzahnärztlicher Dienst
Pauritzer Platz 23, 04600 Altenburg
Telefon 03447/586 845
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Für 54 Zahnarzthelferinnen aus den
Landkreisen SchmalkaldenMeinin
gen, Hildburghausen, Sonneberg, dem
Altkreis Bad Salzungen und der Stadt
Suhl begann am 22. Juli ein neuer Le
bensabschnitt. Bei einer Abschlußfeier
der Berufsschule für Gesundheit und
Soziales im Schloß Elisabethenburg in
Meiningen bekamen die jungen Da
men ihre Abschlußzeugnisse über
reicht.
Gottfried Wolf, Vorstandsmitglied der
Landeszahnärztekammer Thüringen,
freute sich besonders darüber, daß 80
Prozent des Absolventenjahrgangs der
Meininger Schule in ein festes Arbeits
verhältnis übernommen werden kön
nen. In ganz Thüringen seien es 72
Prozent, im Vergleich zu anderen Be
rufszweigen ein hervorragendes Ergeb
nis. Auch mit dem Notendurchschnitt
von 2,3 war Gottfried Wolf überaus
zufrieden. Verbunden mit den besten
Wünschen für die beruf liche Zukunft
überreichte er anschließend die Zeug
nisse an die angehenden Zahnarzthel
ferinnen. In neun dieser Zeugnisse
steht die Note „sehr gut“, in 24 „gut“,
in 17 „befriedigend“ und in vier Zeug
nissen „ausreichend“ .
Auch in Erfurt wurden zum Ende des
Schuljahres die frischgebackenen
Zahnarzthelferinnen verabschiedet. In
der Medizinischen Fachschule in der
Leipziger Straße überreichte Vor
standsmitglied Dr. Gisela Brodersen
die Abschlußzeugnisse und wünschte
den Absolventinnen alles Gute und
viel Erfolg im weiteren Berufsleben.

red.

Helferinnen

Fit für den Dienst am Patienten
Zahnarzthelferinnen bekamen zum Schuljahresende ihre Abschlußzeugnisse überreicht

Nach der Feier ent
stand im Meininger
Schloßhof dieses Foto,
das die Zahnarzthel
ferinnen zusammen
mit Gottfried Wolf
von der Landeszahn
ärztekammer zeigt.

Die besten Erfurter
 Absolventinnen
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Es erreichen die KZV Thüringen im
mer wieder Anfragen von Zahnarzt
praxen, wie sie sich verhalten sollen,
wenn sie bei Unfällen zahnärztlich tä
tig werden müssen. Dabei interessie
ren weniger die Behandlungsleistun
gen, sondern vielmehr die Fragestel
lungen, wie habe ich mich in diesem
Fall zu verhalten, welche Leistungen
kann ich abrechnen und wer über
nimmt die Kosten der Behandlung.
Aufgrund dessen, daß im normalen
Praxisalltag derartige Fälle nur in sehr
geringem Ausmaß vorkommen, möch
ten wir Ihnen nachfolgend einen klei
nen Wegweiser geben, wie Sie sich zu
verhalten haben und was Sie beachten
müssen.
In der Regel unterscheiden wir zwei
große Gruppen bei Unfällen:
1. private Unfälle

 - im Haushalt
 - in der Freizeit (u. a. Sport und 

 Spielunfälle) 
 - aufgrund von Schlägereien und

 Straftaten 
 - Verkehrsunfälle

2. betriebliche Unfälle einschließ
lich Wegeunfälle
 - Arbeitsunfälle
 - Schulunfälle

Weitere Unterteilungen wären theore
tisch denkbar. Wir wollen uns der
Übersicht halber nachfolgend nur auf
die o. g. Fälle und die zahnärztliche
Behandlung von Unfallschäden in der
Zahnarztpraxis bei Versicherten der
gesetzlichen Krankenversicherung be
schränken.

1. Private Unfälle
Bei allen diesen Unfällen, egal ob im
Haushalt, in der Freizeit, beim Spie
len, beim Sport als auch bei Unfällen
aufgrund von Schlägereien und Ver
kehrsunfällen, ist als Kostenträger im
mer die Krankenkasse zuständig.
Der Vertragszahnarzt ist dabei auf
grund der vertraglichen Regelungen
verpf lichtet, auf den Behandlungs

scheinen, das sind der kons./chir. Er
fassungsschein, das KieferbruchFor
mular und der Heil und Kostenplan,
das Feld „Unfall“ anzukreuzen bzw. ei
nen Eintrag in das vorgesehene Feld
vorzunehmen. Die Krankenkasse
prüft die Zuständigkeit. Auf Anfrage
hat der Zahnarzt kurze Bescheinigun
gen und Auskünfte, derer die Kran
kenkasse zur Durchführung von Prü
fungen bedarf, unentgeltlich zu ertei
len (bare Ausgaben werden ersetzt).

Sind private Versicherungen (Unfall
oder Haftpf lichtversicherungen) für
die Schadensregulierung zuständig,
dann wird sich die Krankenkasse ggf.
die Kosten von dort ersetzen lassen.
Es ist nicht Aufgabe der Zahnarzt
praxis, mit privaten Unfallversiche
rungen die Kosten zu verrechnen,
auch dann nicht, wenn in einzelnen
Fällen die Krankenkasse eine Ko
stenübernahme verweigert (z. B. Pro
thetik). In diesen Fällen sind dem Pati
enten die Kosten privat in Rechnung
zu stellen. Die Erfahrungen zeigen,
daß die Praxis sich Ärger ersparen
kann, wenn die Honorarforderungen
direkt gegen den Patienten erhoben
werden und nicht im guten Willen,
dem Patienten eine günstige Handha
bung zu ermöglichen, gegen die Privat
versicherung. Da der Zahnarztpraxis
weder bekannt ist, welche Versiche
rungsverträge mit welchem Inhalt be
stehen, noch, wie z. B. bei Verkehrsun
fällen und Schlägereien in Gerichtsur
teilen entschieden worden ist bzw.
werden wird, hat der Zahnarzt wenig
Möglichkeiten, und wenn, dann not
falls nur gerichtlich, seine Forderun
gen durchzusetzen. Dabei besteht
dann immer noch die Gefahr, daß die
Versicherung nur anteilig Kosten über
nimmt und die Differenz dann ggf zu
sätzlich vom Patienten oder von der
Krankenkasse gefordert werden muß.

Aus all den genannten Gründen sollte
der Behandler gegenüber dem Patien
ten auf eine zeitnahe Begleichung der
Privatrechnung drängen und nicht

darauf warten, bis die Versicherung
ihm die Honorarforderung bezahlt
hat.

2. Betriebliche Unfälle ein
schließlich Wegeunfälle
2.1. Betriebliche Unfälle
Für betriebliche Unfälle sind nach den
Bestimmungen des Sozialgesetzbu
ches, hier SGB VII, die Träger der ge
setzlichen Unfallversicherung, d. h. die
gewerblichen bzw. landwirtschaftli
chen Berufsgenossenschaften, zustän
dig.
Übernimmt ein solcher Unfallversi
cherungsträger nicht die gesamten Be
handlungskosten, weil z. B. die geplan
te prothetische Behandlung zum Teil
auch auf nicht unfallbedingte Schäden
zurückzuführen ist, so hat der Patient
bzw. die Krankenkasse die verbleiben
den Kosten an den Zahnarzt zu zah
len.
Durch den Zahnarzt ist aus den Schil
derungen der Patienten nicht immer
zu erkennen und deshalb schwer zuzu
ordnen, ob es sich um einen betriebli
chen Unfall einschließlich Wegeunfall
handelt oder um einen Unfall, der den
privaten Unfällen nach 1. zuzuordnen
ist.
Hier gilt grundsätzlich folgendes:
Solange der zuständige Unfallversi
cherungsträger (Berufsgenossen
schaft) nicht erklärt hat, daß er den
Unfall als Arbeitsunfall anerkennt,
ist der zuständige Kostenträger die
Krankenkasse. In der Regel meldet
der Betrieb den Unfall an die Berufs
genossenschaft. Der Patient erhält ei
ne Zuständigkeitserklärung vom Un
fallversicherungsträger, daß dieser den
Unfall als Betriebsunfall anerkennt
und legt Ihnen diese vor. In Ausnah
mefällen können Sie auch vom Patien
ten die zuständige Berufsgenossen
schaft und deren Anschrift erfragen
und im Interesse des Patienten diese
Zuständigkeitserklärung abfordern.
Sobald diese Erklärung vorliegt, er
folgt die Abrechnung aller Leistungen

Abrechnung zahnärztlicher Leistungen bei Unfällen
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gegenüber der Berufsgenossenschaft
und nicht mehr über die KZV.
Die Berufsgenossenschaft ist berech
tigt, die Zahnarztpraxis um eine
zahnärztliche Auskunft zu bitten. Für
diese „Gutachten“ erhält der Zahnarzt
folgende Gebühren:
-  zahnärztliche Auskunft  DM 30,00
-  Befundbericht bei Luxationen und

 Frakturen  DM 31,40
-  Berufskrankheitsanzeige  DM 24,80
In Thüringen wird in der Regel zur Ab
rechnung aller kons./chir. Leistungen
und Leistungen Kieferbruch/Kieferge
lenkserkrankungen das Formblatt
„Mitteilung über eine Verletzung bzw.
Unfallfolge im Bereich des Gesichts
schädels“ angewandt (bitte nicht ver
gessen, Konto anzugeben, wohin die
Berufsgenossenschaft das Honorar
überweisen soll). Aber auch eine form
lose Abrechnung gegenüber dem Un
fallversicherungsträger ist möglich.
Bei Abrechnung von Zahnersatz soll
ten Sie immer die Kostenübernahme
erklärung der Berufsgenossenschaft
einholen. Die Abrechnung des Heil
und Kostenplanes erfolgt auch direkt
mit dem Unfallversicherungsträger.
Wichtig: Im Gegensatz zu den priva
ten Unfällen, bei denen bei protheti
schen Versorgungen die Krankenkasse
immer nur in Höhe der Festzuschüsse
leistet, erhält ein Patient bei einem an
erkannten Betriebsunfall die protheti
sche Versorgung für den verunfallten
Bereich ein Leben lang als Sachlei
stung in Höhe des mit den Berufsge
nossenschaften vereinbarten Gebüh
renverzeichnisses.

2.2. Schulunfälle
Gesetzlich gegen Arbeitsunfall sind
u. a. versichert:
-  Kinder während des Besuchs von

 Tageseinrichtungen, deren Träger
für den Betrieb einer Genehmigung
nach Landesrecht bedürfen,

- Schüler während des Besuchs von
allgemein oder berufsbildenden
Schulen,

- Studierende während der Aus und
Fortbildung an Hochschulen.

Unter Unfallversicherungsschutz steht
neben dem Besuch der Einrichtung
auch die Teilnahme an den von der
Einrichtung organisierten Veranstal
tungen sowie das Zurücklegen der da
mit unmittelbar zusammenhängenden
Wege.
Für derartige Unfälle sind die Unfall
versicherungsträger der öffentlichen
Hand zuständig, für den Bereich
Thüringen die:
Unfallkasse Thüringen
Postfach 10 03 02
99853 Gotha
Telefon: 03621/7770
Wichtig: Ab 01.01.1997 sind auch
Krippen und Horte gesetzlich unfall
versichert, wenn deren Träger für den
Betrieb eine Genehmigung nach Lan
desrecht haben.
Gerade bei Unfällen von Kindern ist
es für die Praxis äußerst kompliziert zu

unterscheiden, ob es sich um einen
Schul bzw. Kindergarten oder Frei
zeitunfall handelt. Aus diesem Grund
gelten auch hier alle unter 2.1. getrof
fenen Aussagen.
In der Regel wird die Schule oder der
Träger der Kindergrippe, des Kinder
gartens bzw. des Horts die Unfallkasse
Thüringen in Gotha zum Unfall infor
mieren, die dann ihre Zuständigkeit
erklärt. Im Gegensatz zu den gewerbli
chen und landwirtschaftlichen Berufs
genossenschaften, die berufsständig
gegliedert sind und in der gesamten
Bundesrepublik ihre Geschäftssitze
haben, übernimmt die Unfallkasse
Thüringen bei anerkannten Unfällen
die Kosten der zahnärztlichen Be
handlung für alle in Thüringen ansässi
gen und genehmigten Einrichtungen.
Um Ihnen unsere bisherigen Ausfüh
rungen vereinfacht nochmals darzu

k
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Wichtige Mitteilung zur

Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung
Thüringen
Gemäß § 6 Abs. 5 der Satzung der KZV Thüringen wird bekanntgegeben, daß die 2. Vertreterversammlung der KZV Thüringen für das Jahr
1998 stattfindet.
Ort:  KZV Thüringen, Rathenaustraße 52, 99085 Erfurt

 Obergeschoß, Sitzungssaal
Termin:  Samstag, 21. November 1998
Themen zur Tagesordnung können bis 6 Wochen vor Beginn der Vertreterversammlung schriftlich durch den Vorstand, die Mitglieder der
Vertreterversammlung oder die Kreisstellen eingereicht werden.

Ausschreibungen
Gemäß § 103 Abs. 4 und 5 des V. Buches Sozialgesetzbuch wird für den von Zulassungsbeschränkungen betroffenen Zulassungsbezirk
SchmalkaldenMeiningen ab 3.9.1998 ein Vertragszahnarztsitz in

 ZellaMehlis
ausgeschrieben.
Bewerbungen zur Übernahme dieser Praxis sind schriftlich bei der Geschäftsstelle des Zulassungsausschusses einzureichen.

Gemäß § 103 Abs. 4 und 5 des V. Buches Sozialgesetzbuch wird für den von Zulassungsbeschränkungen betroffenen Zulassungsbezirk
Wartburgkreis ab 1.1.1999 ein Vertragszahnarztsitz in 

 Mihla
ausgeschrieben.
Bewerbungen zur Übernahme dieser Praxis sind schriftlich bei der Geschäftsstelle des Zulassungsausschusses einzureichen.

Gemäß § 103 Abs. 4 und 5 des V. Buches Sozialgesetzbuch wird für den von Zulassungsbeschränkungen betroffenen Zulassungsbezirk
SchmalkaldenMeiningen ab 1.1.1999 ein Vertragszahnarztsitz in 

 Breitungen
ausgeschrieben.
Bewerbungen zur Übernahme dieser Praxis sind schriftlich bei der Geschäftsstelle des Zulassungsausschusses einzureichen.

Kassenzahnärztliche Vereinigung Thüringen, Zulassungsausschuß, TheoNeubauerStraße 14, 99085 Erfurt

bringen, haben wir zusammenfassend
die nachfolgende Tabelle entwickelt.
Aus unseren Darstellungen ist zu ent
nehmen, daß es bei der zahnärztlichen
Behandlung von Patienten im Zusam
menhang mit Unfällen und der Ab
rechnung der in diesem Zusammen
hang stehenden zahnärztlichen Lei
stungen für die Zahnarztpraxis nicht
immer leicht ist, klare Zuordnungen
zu treffen. Mit dieser Zusammenfas
sung sind nur die wichtigsten Bedin
gungen dargestellt worden, so daß wir
um Verständnis bitten müssen, daß ei
ne Gewähr auf Vollständigkeit unserer

Aussagen nur bedingt möglich ist, z.
B. haben wir der Übersicht halber in
obengenannten Ausführungen keine
Aussagen getroffen zu den Besonder
heiten bei der prothetischen Behand
lung nach Sportunfällen (bei organi
sierten Sportveranstaltungen in Sport
vereinen), bei zahnärztlichen Behand
lungen von Unfällen bei Mitgliedern
der Feuerwehr usw.

Ebenfalls sind wir auf die Aufgabe der
Durchgangsärzte im Zusammenhang
mit der Begutachtung von Unfällen
hier nicht eingegangen.

Sollten solche, als auch von uns nicht
dargestellte, Fälle bei Ihnen vorkom
men, möchten wir Sie bitten, sich mit
der KZV Thüringen, Herrn Werner
(Tel.Nr. 0361/6767-112), in Verbin
dung zu setzen. Unter dieser Hotli
neNummer werden Ihnen auch alle
anderen Fragen beantwortet, die im
Zusammenhang mit der zahnärztli
chen Versorgung nach Unfallschäden
stehen.

Michael Werner,
Stellvertretender Hauptgeschäfts
führer der KZVTh



Es wird immer eine Frage des Stand
punktes sein und auch eine Frage der
Bereitschaft, sich in ein Thema hin
einzumühen, um letztendlich die rich
tige Wertung eines Vorgangs zu treffen,
wo auch immer in unserem Leben er
angesiedelt sein mag.
Je nachdem, unter welchem Gesichts
punkt man eine Analyse startet und je
nachdem, wie weit man bereit ist, eige
ne und fremde Ideen auf die Probe zu
stellen, wird man durchaus verschie
dene Wertungen zum gleichen Vor
gang treffen. Aus Fachdiskussionen
wissen wir: zehn Zahnärzte - elf Mei
nungen. Dabei gelten gerade in der
Zahnheilkunde objektive Kriterien,
was in der Politik häufig nicht der Fall
ist.
Am 27. September sind wir aufgerufen,
Politik zu durchschauen, Politik zu be
werten und Politik zu bestimmen.
Zahnheilkunde ist Wahlkampfthema.
„Unglaublich ... “ werden manche sa
gen, „... da sollen wir ja nur benutzt
werden, um den Machtkampf dieser
Politiker auszutragen“. „Was sonst?“
frage ich und denke auch an die Zeit,
als Standesfunktionäre und angehöri
ge sich darüber beschwerten, daß
Zahnärzte in ihren Praxen die Regeln
des 2. NOG vertreten sollen und ich
mich fragte: „Wo sonst, wo es doch
genau um die Interessen derjenigen
geht, die hier agieren: Patient und
Zahnarzt?“
Man erwartet von uns am Wahltag,
daß wir über die Zusammensetzung
des Parlaments entscheiden. Daß wir
eine Partei legitimieren, gesellschaftli
che Modelle umzusetzen. Das ist nicht
leicht für uns, ist aber auch nicht zu
viel verlangt. Das Schlimmste daran
scheint zu sein, erst einmal das eigene
Interesse zu bestimmen. Bereits hier
scheiden sich jedoch die Geister.
Es entspricht der Mentalität unseres
Volkes, tapfer darauf zu hoffen, daß al
les so bleiben möge wie bisher. Bloß
keine Veränderungen, bloß keine Ex
perimente. Da weiß man, was man hat,
und braucht sich auch nicht umzustel
len. Dabei wissen oder ahnen die mei

sten, daß es ja in Wahrheit gar nicht so
weitergehen kann. Sozialleistungen
und Staatsschulden, somit auch die
dafür aufzuwendenden Zinsen, müssen
sinken, wenn unser Land seine Zu
kunft sichern will. Der Sozialstaat ist
in seiner jetzigen Form total am Ende.
Die schweren Krisen der Sozialsyste
me signalisieren das Ende einer Epo
che, die mit Bismarcks Sozialgesetzen
begann. Diese waren fortschrittlich,
deren heutige Auswüchse werden häu
f iger mißbraucht als gebraucht. „Nur
haben es die meisten Politiker noch
nicht gemerkt“ (FAZ vom 06.02.97).
Auf den alten Strukturen zu beharren,
ist stur.
Auf der Fahrt in den Abgrund be
kommt Kontinuität etwas Gefährli
ches. Demnach setzt sich die Erkennt
nis durch, daß sich eine neue Mentali
tät herausbilden müsse. Das kann,
dem Selbstlauf überlassen, jedoch eini
ge Zeit in Anspruch nehmen und mir
scheint fraglich zu sein, ob sich Europa
so lange gedulden kann. So ist es
durchaus einleuchtend, auf die Kräfte
zu setzen, die nicht mehr dem Überva
ter Staat ihr Schicksal in die Hände le
gen wollen, sondern aktiv die Grundla
ge dafür schaffen wollen, daß wieder
jeder einzelne Verantwortung für sich
und die Seinen übernimmt, und nur in
der unverschuldeten Not die Hilfe der
Gesellschaft in Anspruch nehmen
darf. Nicht durch Wohlverhalten im al
ten System, sondern durch konstrukti
ven Streit um Reformen sichern wir
unsere Zukunftschancen. Kompromis
se am Gesamtanliegen vorbei schaden
mehr als sie nützen. Ziel politischer
Kontroversen ist das gemeinsame Er
gebnis und nicht, sich als Politiker ins
Rampenlicht zu rücken.
Erfreulicherweise dürfte das auch mit
der standespolitischen Sicht überein
stimmen. Als Zahnärzte müssen wir
darauf achten, daß alle Teile der Ge
sellschaft gleichermaßen an den not
wendigen Einschränkungen beteiligt
werden. So wird der soziale Friede am
ehesten zu bewahren sein und auch der
Freiraum, den ein Fachgebiet wie un

seres nun einmal braucht. An der Basis
hat man schon längst eingesehen, in
der Politik will man bloß nicht einge
stehen: wir haben weniger Wohltaten,
dafür aber mehr Lasten zu verteilen.
Das gilt eben auch für unseren Berufs
stand.
Alles sehr theoretisch und viel zu fern?
Nun, die Zukunft hat bereits begon
nen.
Wir alle haben weder von unseren Kö
perschaften und den Verbänden und
schon gar nicht von der Politik Wohlta
ten und Geschenke zu erwarten. Das
Gegenteil wird, zumindest bis die Wirt
schaft und der Staat reformiert sind,
der Fall sein. Unpopuläre Entscheidun
gen sind zu treffen, weil jede Medaille
eben auch ihre zweite Seite hat. Mit
einander kollidierende Partikularinter
essen bestehen zuhauf und bieten über
reichlich Konf liktstoff. Man denke nur
an den Widerspruch zwischen freier
Berufsausübung und restriktiver Zulas
sungspraxis bis hin zu den Assistenten
richtlinien. Oder an den Widerspruch
zwischen Datenschutz und modernen
OnlineSystemen. Oder den Zwang zu
immer wachsender Effizienz bei im
mer schlankeren Organisationsformen
in unseren Körperschaften und immer
komplexer werdenden Problemen.
Oder an den Zwang zu einvernehmli
chem Handeln der Zahnärzteschaft
und dem Drang einzelner „Speziali
sten“, sich in der sozialpolitischen De
batte zu profilieren. Und manchem ist
es halt doch lieber, kurzfristig das En
de der Keramikdiskussion zu verkün
den, als dafür einzutreten, daß nach
haltig klargestellt wird, daß jede Lei
stung nach ihrem tatsächlichen Wert
liquidiert werden kann. Es gibt weitere
Spannungsfelder, die bis in unsere Pra
xen ausstrahlen. Auch ohne deren Auf
zählung ist klar, daß Politik viel zu
spannend ist, um darüber zu ermüden.
Und viel zu nahe, um sie zu ignorieren.
Und nach dem 27. September wird
weitergewählt ... 

Th. Radam
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Sitzung des Landes
ausschusses erneut
geplatzt
In der Sitzung am 05.09.1998 haben
die Kassenvertreter durch Auszug vor
der Entscheidung verhindert, daß über
die Aufhebung der Sperrung von Zu
lassungsbezirken abgestimmt wird.
Der Landesausschuß muß bei der Ab
stimmung von Zahnärzten und Kas
senvertretern irn gleichen Verhältnis
besetzt sein. Sechs Zahnärztevertre
tern standen jedoch acht Kassenver
treter gegenüber, wonach letztere in
tern darüber zu entscheiden hatten,
wer der Abstimmung fernbleibt. Dar
über wurde keine Einigung erzielt, wo
nach der Sprecher der Krankenkassen
mitteilte, daß man sich außerstande
sähe, noch weiter an der Sitzung teil
zunehmen.
In diesem Zusammenhang ist bedeut
sam, daß nach wie vor die Daten nicht
vorliegen, auf deren Grundlage eine
Über oder Unterversorgung feststell
bar wäre. Es drängt sich die Vermu
tung auf, daß die Krankenkassen die
Beschlußfassung ganz gezielt behin
dern, weil sie eine übermäßig hohe
Kostenausweitung befürchten, wenn
die Zulassungsbeschränkungen wirk
lich aufgehoben würden.

Th. Radam

Seehofer will gelten
des Recht ändern
Gesundheitsministerium
erarbeitete Referentenentwurf
zur Änderung der GOZ
Bundesgesundheitsminister Horst See
hofer hat den von ihm angekündigten
Entwurf zur Beendigung des Ho

norarstreits um den Zahnersatz auf
den Weg gebracht. Am 2. September
verschickte er einen entsprechenden
Referentenentwurf zur Stellungnahme
an die Ressortminister des Bundes
und der Länder. Der Entwurf kann
erst nach der Bundestagswahl vom
Kabinett und danach vom Bundesrat
behandelt werden. Mit seinen Vorstel
lungen dürfte der Minister bei der
FDP auf Widerstand stoßen, denn sie
hatte sich bisher gegen die Änderung
der Gebührenordnung gesperrt. Seeh
ofer stimmte den Entwurf mit Kanz
leramtsminister Friedrich Bohl ab.
In der Gebührenordnung will Seehofer
festschreiben, daß alle Arten von ver
blendeten Kronen und Brücken der
Honorarbegrenzung unterliegen. Als
Alternative schlägt er vor, bei Verblen
dungen im Seitenzahnbereich höhere
Honorare zu erlauben. Dies sei aller
dings nicht als Entgegenkommen an
die Zahnärzte zu werten.
Außerdem sollen Heil und Kostenplä
ne grundsätzlich für den Patienten ko
stenfrei sein. Auch konservierendchi
rurgische Leistungen und Röntgen im
Zusammenhang mit Zahnersatz dür
fen nach Seehofers Willen dem gesetz
lich Versicherten nicht extra in Rech
nung gestellt werden.

red.

Ersatzkassen unter
liegen im einstweili
gen Rechtsschutz
Verband wollte Informations
veranstaltung in der KZV
Thüringen gerichtlich unter
binden
Der VdAKAEV als Vertreter der Er
satzkassen hatte in den letzten Tagen
vergeblich versucht, eine Informati
onsveranstaltung der BKK Heilberufe

in der KZV Thüringen zu unterbinden.
Die Begründung: Eine derartige Ver
anstaltung würde in den Wettbewerb
eingreifen, gegen die guten Sitten ver
stoßen, den Ersatzkassen schwere,
nicht wieder gutzumachende Schäden
zufügen und die Beschäftigten wettbe
werbswidrig zum Kassenwechsel nöti
gen. 
Das Sozialgericht Köln hat im Verfah
ren zum einstweiligen Rechtsschutz ei
nen solchen Antrag jedoch abgewie
sen, so daß die Veranstaltung stattfin
den kann. Näheres werden wir dem
nächst berichten.

red.

Hinweis an unsere
Inserenten

Fordern Sie
aktuelle

Mediadaten für
1999 an!

Tel. 03644/555812
Fax 03644/555895

(Ihr Ansprechpartner ist
Herr Scholz)



In einem Rundschreiben hat die Deut
sche Gesellschaft für Prothetik und
Werkstoffkunde e.V. ihren Mitgliedern
die „Richtlinien für die Ernennung
zum qualifiziert fortgebildeten Spezia
listen für Zahnärztliche Prothetik der
DGZPW“ mitgeteilt.

Aus der Veröffentlichung geht hervor,
daß Voraussetzung für die Ernennung
ein erfolgreicher Abschluß des
DGZPWProgrammes oder die Habi
litation bzw. Professur für das Fach
Zahnärztliche Prothetik an einer deut
schen Universität ist.

Zentrales Kriterium scheint die post
graduale dreijährige Ausbildung an ei
ner universitären Einrichtung oder an
einer vom Vorstand der DGZPW an
erkannten gleichwertigen Einrichtung
zu sein.

Vor der Anerkennung steht ein Kollo
quium. Diesem soll eine umfangreiche
Falldokumentation zu Grunde liegen,
ebenso wie der Nachweis wissen
schaftlicher Veröffentlichungen. Die
Erfüllung der Bedingungen muß offen
sichtlich alle vier Jahre erneut nachge
wiesen werden. Universitätsprofesso
ren erhalten ihre Zusatzbezeichnung
auf Lebenszeit.
Für bereits niedergelassene Kollegen,
die die überaus strengen Bedingungen
nicht erfüllen können, ist eine Über
gangsbestimmung für vier Jahre vorge
sehen. Aus den Übergangsregeln
scheint einzig die vierte, wonach
„Nachweise über die Teilnahme an
Fortbildungsveranstaltungen und wis
senschaftlichen Kongressen in den
letzten 6 Jahren“ zu erbringen sind,
wirklich umsetzbar.

Ansonsten entsteht deutlich der Ein
druck, hier würde ein neuer „closed
shop“, ein Eliteclub nach dem Vorbild
bereits bestehender Fachgebiete eröff
net, dessen Spielregeln durch die be
stimmt werden, die schon drin sind.
Die Richtlinien treten in Kraft, wenn
sie von der ordentlichen Mitglieder
versammlung am 19. September 1998
in Tübingen genehmigt werden.

Th. Radam

389tzb 9/98

KZVKZV

Noch vier Jahre Zeit, um Spezialist für Prothetik zu werden -
Fluch oder Segen?

Panoramaröntgengerät OP 10
voll funktionsfähig, wegen Neuanschaffung preisgünstig zu
verkaufen.
Tel.: 0365/29 00 838; Fax: 0365/2900 839

Vorbereitungsassistent ab Okt. '98 od. nach Vereinbarung
für Praxis in WE gesucht (Teilzeit).
Zuschriften unter Chiffre tzb 082 an TYPEDTP, Müller
straße 9, 99510 Apolda.

Hessen: Raum Bad Hersfeld - Eisenach
Existenzsichere, gut ausgestattete Zahnarztpraxis mit 3
Behandlungszimmern, mit guten wirtschaftlichen Ergebnis
sen, im Auftrag zu vermitteln.
Deuker + Neubauer Dental, Kassel, Dieter Wilke
05615897-133

EF, SLF, IK, SOK, SHL, PN
Dt. ZA, 29 J., EX. 11/96, 1 3/4 J. BE sucht  Assistenten
stelle zum 01.01.99 o. später,
Tel. 0271-3174610

Vorbereitungsassistentin bzw. Vorbereitungsassistenten,
freundlich und zuverlässig, für Zahnarztpraxis im IlmKreis
gesucht.
Tel. 036205/76292 

Thüringen
ZA, 28 J., engagiert, freundlich, zuverlässig, mit Spaß an
der Arbeit, Ex. 11/96, 2 J. BE als Weiterbildungsassistent
KFO sucht ab 01.01.99 Stelle für allgemeinzahnärztli
ches Jahr. Tel.: 0 36 72/4159 38

Thüringen
Existenzsichere Zahnarztpraxis in Kreisstadt, 58.000 Ew.,
25 km westlich von Erfurt, mit Zulassung, 3 BHZ, praxisei
genes Labor, EDV, bis Jahresende 1998 abzugeben.
Zuschriften unter Chiffre tzb 075 an TYPEDTP, Müller
straße 9, 99510 Apolda.
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In eigener Sache

Im Heft 4 hatten wir Sie, liebe Le
serinnen und Leser, um Ihre Meinung
zu Inhalt und Erscheinungsbild un
seres Thüringer Zahnärzteblattes ge
beten.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei all
denen, die sich die Mühe gemacht ha
ben, den Fragebogen auszufüllen und
an uns zurückzusenden.
Über das Ergebnis haben wir uns sehr
gefreut, denn alle zurückgesendeten
Fragebogen bestätigten das Bemühen
der Redaktion um ein attraktives Er
scheinungsbild unseres Blattes. Die
Fragen nach der Zufriedenheit mit
dem äußeren Erscheinungsbild sowie
nach der Übersichtlichkeit wurden
von allen ausnahmslos positiv beant
wortet. Auch das Editorial stößt bei
unseren Lesern auf großes Interesse.
Insgesamt sind die Befragten auch mit
der Auswahl der Beiträge zufrieden,
doch eine Tendenz zieht sich wie ein
roter Faden durch alle Fragebögen:
mehr Fachbeiträge und weniger Stan
despolitik.
Wir werden uns bei der Konzeption
der nächsten Hefte bemühen, diesem
Wunsch Rechnung zu tragen. 
Bei der Frage nach den interessante
sten Rubriken wurden am häufigsten
„Fortbildung“, „Praxis“ und „Recht“
genannt. 
Wir freuen uns weiterhin - auch ohne
Fragebogen - über Ihre Anregungen
zum Inhalt des tzb.

red.

Vielen Dank für Ihre Antworten!
Ergebnisse zur Fragebogenaktion des tzb

Folgender Zahnarztausweis wurde gestohlen und wird hiermit für
ungültig erklärt:

AusweisNr. 08009
Ursula Becker, Eisenberg



Anzeige Jungmann
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Über den zahnärztlichen Notdienst am
Wochenende berichtete der Mitteldeut
sche Rundfunk am 17. August in seiner
Fernsehsendung „ThüringenJournal“. Der
Sender hatte sich mit seinem Vorhaben an
die Pressestelle der Thüringer Zahnärzte
gewandt, die daraufhin das Zustandekom
men des Beitrags ermöglicht und Inter
viewpartner vermittelt hatte. An jenem
Wochenende besuchte ein Journalist mit
einem Kamerateam die Erfurter Zahnärz
tin Constanze Müller, die mit dem Not
dienst in der Landeshauptstadt laut Plan
an der Reihe war.

In der Anmoderation wurde zunächst fest
gestellt, daß Thüringen eines der bestver
sorgten Länder der Bundesrepublik ist,
wenn es um Zahnärzte geht. Nach dem
Hinweis, daß allein in der Landeshaupt
stadt Erfurt über 180 Zahnärzte praktizie
ren, wurde kritisiert, daß am Wochenende
gerade mal einer erreichbar ist. In der Pra
xis sahen die Fernsehleute dann der
Zahnärztin über die Schulter und befrag
ten sie auch zu den Fällen, die sie im Not
dient behandeln muß. Frau Müller wies
darauf hin, daß an den Wochenenden zwar
zahlenmäßig mehr Patienten als während
der Woche in die Praxis kämen, es aber
hauptsächlich um die Behandlung akuter
Schmerzen gehe, was nicht so zeitaufwen
dig sei. 

Zur Organisation des Notdienstes gab
KZVVorsitzender Peter Luthardt einige

Hinweise. Wichtig sei es nach seinen Wor
ten, daß die Praxis für die Patienten gut er
reichbar sei. Deshalb genüge in Erfurt ein
Zahnarzt, während es auf dem Land dar
um gehe, daß die Patienten nicht zu lange
Wege zurückzulegen hätten und dort, be
zogen auf die Einwohnerzahl, im Durch

schnitt mehr Zahnärzte für den Notdienst
am Wochenende notwendig seien.

red.

Wenn am Sonntag die Prothese drückt...
MDR berichtete im „ThüringenJournal“ über den zahnärztlichen Notdienst

Während Zahnärztin Constanze Müller eine Patientin behandelt, hält ein
Kameramann des Mitteldeutschen Rundfunks die Szenerie fest.
Der Beitrag über den zahnärztlichen Notdienst wurde am 17. August im
„ThüringenJournal“ gesendet.

7. Deutscher Kongreß für Präventive Zahnheilkunde
für Zahnärzte, Zahnmedizinische Fachhelferinnen (ZMF) und Zahnarzthelferinnen

Zahnheilkunde aktuell:
Prävention - Frühdiagnostik - Therapie
23. bis 24. 10.1998, Maritim Hotel Bonn, Godesberger Allee, 55175 Bonn/Bad Godesberg

Veranstalter:  blendamed Forschung
Wissenschaft  Zahnmedizinisches Fortbildungszentrum Stuttgart,
liche Leitung:  Prof. Dr. Johannes Einwag

 Universitätsklinik für Parodontologie, Zentrum für Zahn,  Mund und Kieferheilkunde, Frankfurt,
 Prof. Dr. Peter Raetzke

Anmeldung und  Kongreßbüro Schwalbach, Int. Postfach 9323,
Information:   65823 Schwalbach, Tel./Fax: 0130/835651
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Kongreßbericht

ITI World Symposium
Boston ́98
Aktuelle Trends der Oralen
Implantologie

Das 5. ITI World Symposium fand am
5. und 6. Juni 1998 in Boston/USA
statt. Über 1300 Teilnehmer aus 25
Ländern waren im Westin Copley Pla
ce zusammengekommen, um sich zwei
Tage über Neuigkeiten und aktuelle
Trends in der oralen Implantologie zu
informieren. Für Interessierte hatte
ein eintägiger Vorkurs zur Guided Bo
ne Regeneration stattgefunden, in dem
die histologischen Grundlagen und
chirurgischen Verfahren zur geführten
Knochenregeneration gezeigt wurden.
Prof. Dr. Lang (Bern), Präsident des
ITI, eröffnete den Kongreß und erläu
terte, welchem Wechsel die Paradig
men in der Implantologie unterworfen
sind. Ob Implantatoberf läche, Ein
heilverfahren oder die Weichgewebe
konditionierung, viele Gesichtspunkte
werden heute von den Experten an
ders bewertet als noch vor wenigen
Jahren.
Am ersten Kongreßtag standen The
men wie „Gewebeintegration“, „Or
thosystem für die Kieferorthopädie“
und „ITIInnovation“ auf dem Pro
gramm. Unter anderem präsentierte
Prof. Dr. Buser (Bern) erste Ergebnis
se zur neuen SLAOberf läche der
ITIImplantate. SLA steht für sand
blasted, large grit, acid etched, also
grobkörnig sandgestrahlt und säure
geätzt. Implantate mit dieser Ober
f läche werden seit 1997 in einer Multi
centerstudie klinisch erprobt. Die
wichtigste Neuerung ist, daß diese Im
plantate bereits nach 6 Wochen funk
tionell belastet werden. Die vorläufi
gen Ergebnisse der Universität Bern
zeigen ausgezeichnete Kurzzeitergeb
nisse. Mit einer Markteinführung in
Deutschland ist nächstes Jahr zu rech
nen.

Die Suche nach dem Optimum in der
Frontzahnästhetik stand im Mittel
punkt des zweiten Kongreßtages. Ein
Ziel, das am besten im Team zu errei
chen ist.
In der Behandlungsplanung müssen
im Frontzahnbereich mehr Kriterien
berücksichtigt werden als bei einer
Versorgung im Seitenzahnbereich. Ei
ne wichtige Rolle spielt die sogenannte
rosa Ästhetik, also der Verlauf der pe
riimplantären Gewebe und der Gingi
va der benachbarten Zähne. Die erfor
derlichen Schritte in der Planungspha
se, in der chirurgischen Behandlung
und der prothetischen Versorgung
wurden exzellent dargeboten.
Nach der Prämierung der Posterprä
sentationen beendete Dr. Buser das
Meeting mit einem Ausblick auf das
ITI World Symposium 2000, das in
zwei Jahren im neuen Luzerner Kon
greßzentrum stattfinden wird.

Straumann PresseInfo

Wie das vollbesetzte Plenum zeigt, bestand großes Interes
se am Kongreß
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EuroUmstellung:

Noch sechs Monate bis zur Währungsumstellung
Nun ist also entschieden, was sich be
reits ab März abzeichnete: Der Euro
kommt zum 1.1.1999 als Währung in
Deutschland. Der Artikel ist Auftakt
zu einer Folge von Beiträgen zum The
ma Euro in den nächsten Ausgaben
des ZBW, mit denen über die allgemei
ne Information hinaus auf die Bedeu
tung und Auswirkung für die Zahn
arztpraxis eingegangen wird. Verfasser
dieses Beitrages ist der EuroBeauf
tragte der KZV Stuttgart, Dipl. oec.
Peter Wissing, der zugleich als KZBV
Eurobeauftragter für die Koordination
der Umstellungsarbeiten mit den ex
ternen Partnern der KZVen als auch
für die Koordination und Unterstüt
zung innerhalb der KZVen zuständig
ist.

Der Zeitrahmen
Kein EuroVortrag oder Artikel ohne
Zeitplan. Also soll auch an dieser Stel
le der Zeitplan der Umstellung noch
einmal skizziert werden. 
Dies ist deshalb notwendig, weil die
Probleme, die die EuroUmstellung
mit sich bringt, sehr deutlich unter
schieden werden sollten in Probleme,

-  die sich für die dreijährige Über
gangsphase ergeben  und 

-  Probleme, die es für die endgültige
EuroUmstellung zu lösen gilt.

Wichtig zu wissen ist, daß ab 1.1.1999
der Euro in ganz EuroLand bereits
die Währung sein wird. Die DM und
andere nationale Währungen stellen in
der Übergangsphase bis 2002 nur
noch eine Ausdrucksform oder Unter
einheiten des Euro dar.

Umrechnungskurs
Damit ist auch klar, daß der festgeleg
te Umrechnungskurs DM zu Euro für
die ganze dreijährige Übergangszeit
unveränderlich bleibt.
Dies gilt damit natürlich auch für den
Wechselkurs zwischen den teilneh
menden nationalen Währungen, also
zum Beispiel von DM und Französi
chen Francs oder Spanischen Peseten.
Das Verfahren für den Umrechnungs
kurs wurde - um Spekulationen für
oder gegen einzelne Währungen aus
zuschließen - bereits beim Treffen der
Finanzminister und Notenbankchefs
Anfang Mai in Brüssel festgelegt. Es
werden die ECULeitkurse der Euro
Länder zur EuroFestlegung herange

zogen. Das sind für die DM 1,98. Da
der Wert des Euro aber einem ECU
entsprechen muß, wird der exakte
Kurs erst zum 31.12.1998 feststehen.

Bargeld
In der Übergangsphase  wird es den
Euro nur für unbare Zahlungen wie
Überweisungen oder Scheckzahlun
gen geben. Noten und Münzen wer
den erst 2002 in Umlauf gebracht. 
Der Bargeldumtausch findet bis späte
stens 30.6.2002 statt.
Artikel 15 Abs. 1 der EU Verordnung
zur Einführung des Euro sagt dazu:
 „Banknoten und Münzen, die auf eine
nationale Währungseinheit im Sinne
des Artikels 6 Absatz 1 lauten, behal
ten die Eigenschaft eines gesetzlichen
Zahlungsmittels in dem jeweiligen
Gültigkeitsgebiet noch für längstens
sechs Monate nach Beendigung der
Übergangszeit; diese Übergangszeit
kann durch nationale Rechtsvorschrif
ten verkürzt werden.“
Derzeit wird diskutiert, die Umtausch
phase nicht über das rechtlich mögli
che halbe Jahre laufen zu lassen, son
dern diese Phase auf einen Big Bang
(Urknall) zu verkürzen. Die Bundesre
gierung strebt hier inzwischen eine
„modifizierte Stichtagsregelung“ an,
nach der die DM am 1.1.2002 bereits
ihre Eigenschaft als gesetzliches Zah
lungsmittel verliert. „Modifiziert“ des
halb, weil die Bundesregierung für ei
ne befristete Zeit noch einen begrenz
ten Münzumlauf von DMMünzen zu
lassen will, um noch nicht umgestellte
Münzautomaten bedienen zu können
(Fahrkarten, Parkuhren, Zigaretten,
etc.).
Sorge, daß man Geld, das man in die
ser Zeit nicht tauscht, nur noch als Er
innerungsstück für die Enkel aufbe
wahren kann, braucht man indes nicht
zu haben. Die Bundesbank wird noch
lange Jahre problemlos alte DMNo
ten umtauschen.

Dipl. oec. Peter Wissing
KZBV EuroBeauftragter



401tzb 9/98

Finanzen

Ein immer wieder brandaktuelles The
ma: die Steuern. Ob Mitgliedsbeiträge
für den Golfclub, Schulgeld für das In
ternat der Kinder oder Kreditzinsen
für das selbstgenutzte Haus - all die
sen Kosten ist eines gemeinsam: Sie
betreffen den privaten Bereich. Diese
„Aufwendungen für die Lebensfüh
rung“, wie sie das Einkommensteuer
gesetz nennt, sind steuerlich nicht ab
zugsfähig. Anders sieht es bei den Be
triebsausgaben und Werbungskosten
aus. Sie sorgen bekanntlich dafür, daß
sich die Steuerlast verringert.
Es gibt aber eine Möglichkeit, private
Aufwendungen über die Praxis zu fi
nanzieren. Das kürzlich vom Bundes
f inanzhof in München als zulässig be
urteilte „ZweiKontenModell“ ermög
licht selbständigen Heilberuf lern neue
Wege des Steuersparens (Beschluß
vom 8. Dezember 1997 - GrS 1-2/
95). Der Freiberuf ler kann wählen, ob
er sein „Unternehmen“ aus seinen Ein
nahmen oder über einen Kredit finan
zieren will.
Mit dem ZweiKontenModell kann
die Steuerlast gesenkt werden, indem
der Arzt Kreditzinsen für private An
schaffungen als Betriebsausgaben der
Praxis steuermindernd geltend macht.
Voraussetzung hierfür ist je ein Be
triebsEinnahmenkonto und ein Be
triebsAusgabenkonto - beide sollten
strikt voneinander getrennt sein. Die
Betriebseinnahmen stehen dann un
mittelbar und zu jedem Zeitpunkt für
private Anschaffungen bereit.
Über das BetriebsEinnahmenkonto
laufen beim ZweiKontenModell alle
Betriebseinnahmen. Auch die privaten
Aufwendungen werden über dieses
Konto bezahlt, indem der Arzt über
die entsprechenden Mittel verfügt. Die
Betriebsausgaben werden dagegen aus
nahmslos über ein anderes Konto -
das Betriebsausgabenkonto beglichen.
Entnimmt also der Arzt von seinem
Einnahmenkonto soviel Kapital, wie
er beispielsweise für seine private Bau
f inanzierung benötigt, laufen parallel

dazu auf seinem Ausgabenkonto Pra
xiskosten bis zur Höhe des eigentli
chen privaten Finanzierungsbedarfs
auf. Die Zinsen auf dieses Konto sind,
da die Inanspruchnahme betrieblich
veranlaßt ist, steuerlich abzugsfähig.
Wenn jetzt zur Umfinanzierung des
Kontokorrentsaldos ein Darlehen auf
genommen wird, sind auch diese Zin
sen abzugsfähig.

Generell gilt, daß das ZweiKon
tenModell um so günstiger wird, je
mehr sich der Steuerpf lichtige in einer
hohen Progressionsstufe befindet.
Dann ist auch die steuerliche Entla
stung am größten.

Deutsche Apotheker und Ärztebank

Steuern sparen mit dem ZweiKontenModell

„Praxisneugründungen“
Mainz  Stadtteil
ca. 130qm im Erdgeschoß / Wohnhaus mit Arztpraxis
Umbau und Ausbau wird vom Vermieter übernommen
Bezug nach Absprache / Attraktive Verhältniszahlen

Wiesbaden  Stadtteil
ca. 100qm im Erdgeschoß / Wohnhaus mit Arztpraxis (separater Eingang)
Neubau  Erstbezug / Ausstattung noch variabel / Ausbau durch Vermieter
Bezug ab Herbst 1999 / ca. 2.220 Einwohner ohne Zahnarzt

Chemnitz  Stadtteil
ca. 140qm Arztpraxis in einem Wohnhaus mit Arztpraxis
Umbau und Ausbau durch Vermieter / Bezug ab Herbst 1999

Coburg  Stadtteil
ca. 160qm im 1. Obergeschoß / Wohn und Geschäftshaus
Neubau  Erstbezug / Zentrale Lage
Bezug ab Herbst 1998 / konkurrenzloser Standort

„Praxisabgaben“
Raum Limburg
Praxis mit vier Behandlungszimmern, 180qm, Geschäftshaus zentrale Lage,
Abgabe nach Vereinbarung

Landkreis Hanau
Praxis mit zwei Behandlungszimmern, Gemeinde mit günstigen Verhältniszah
len

Raum Bad Hersfeld
kleine langjährig bestehende Praxis nach Vereinbarung abzugeben, Umzug
in neue größere Räume möglich

Landkreis Offenbach
Praxis mit zwei Behandlungszimmern, Umbau möglich, Abgabe nach Verein
barung

Wiesbaden  Stadtteil
kleine Praxis mit zwei Behandlungszimmern aus Altersgründen abzugeben,
Abgabe nach Vereinbarung

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne Frau Voigt

Neubauer Dental
Niederlassung Jena
ErnstAbbePlatz 5              Tel. 03641/829648
07743 Jena                          Fax 03641/829649 ANZEIGE
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Dr. Ingolf Sebastian 
FritzRitterStraße 16
07747 Jena

Landeszahnärztekammer Thüringen
Mittelhäuser Straße 76-79
99089 Erfurt

 16.02.1998

Leserbrief: Fortbildungseinrichtung der Landeszahnärztekammer Thüringen

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

im Thüringer Zahnärzteblatt Heft 1/98 wurde über die Kammerversammlung vom 29. November 1997 be
richtet. Als dringend erforderlich wurde die „lange geplante“ zentrale Fortbildungseinrichtung bezeich
net, für die schnellstens in Erfurt geeignete Räumlichkeiten gefunden werden müßten.

Dieses Projekt wurde während zurückliegender Kammerversammlungen mehrmals thematisiert. Am Be
ginn der Legislaturperiode „träumte“ man noch davon. Noch vor einem halben Jahr sah man vernünfti
gerweise von räumlichen Veränderungen der Kammer ab, um die Kollegenschaft finanziell nicht unnöti
gerweise zu belasten. Jetzt verweist man darauf, daß „die Beiträge im Vergleich zu den übrigen Kam
mern in Thüringen nur deshalb so niedrig seien, weil sich die Landeszahnärztekammer sowohl im eige
nen Hause als auch in der Fortbildung mit zwar günstigen, aber auch unzureichenden Räumlichkeiten
begnügt habe.“

Wir wissen einerseits aus Parkinsons Bestseller, daß die Qualität einer Leistung nicht von der Qualität
des Gebäudes, in dem sie erbracht wurde, abhängt und andererseits, daß die Ertragslage der Zahnarzt
praxen in Thüringen unter den Bedingungen des 2. NOG und steigender Arbeitslosigkeit sinkt. Dieses be
denkend, ist die geplante Umsetzung des kostenintensiven Projektes einer zentralen Fortbildungseinrich
tung geradezu gedankenlos - zumal sie unnötig ist. Für Seminare und Vorträge sind die bisher genutzten
und auch weiterhin nutzbaren Räumlichkeiten zwar nicht komfortabel, jedoch ausreichend.

Für Kurse steht der Behandlungssaal und der darüberliegende Hörsaal des Zentrums für Zahn, Mund
und Kieferheilkunde an der FriedrichSchillerUniversität in Jena zur Verfügung; beide Räume sind für
Fortbildungen - wie häufig nachgewiesen - hervorragend geeignet. Außerdem gibt es in Thüringen zahl
reiche private Bemühungen von Zahnärzten, Zahntechnikern und Gesellschaften, Weiterbildungen auf
hohem fachlichen Niveau anzubieten.

Übrigens: International ist die Fortbildung in Staaten mit hohem zahnmedizinischem Versorgungsni
veau zumeist an Hochschulen angesiedelt; das hat den Vorteil, daß die Lehre praxisbezogen ist und in
den Praxen nach wissenschaftlichen Methoden gearbeitet wird.

Die kammereigenen Fortbildungsinstitute in der Bundesrepublik Deutschland arbeiten unwirtschaftlich
und stecken in den roten Zahlen.

Deshalb: „Man sollte eigentlich ... niemals die gleiche Dummheit zweimal machen, denn die Auswahl ist
groß genug.“ (Bertrand Russell)

Ingolf Sebastian
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Landeszahnärztekammer Thüringen
Mittelhäuser Straße 76-79
99089 Erfurt

Herrn
Dr. med. Ingolf Sebastian
FritzRitterStraße 16
07747 Jena

 02.09.1998

Sehr geehrter Herr Kollege Sebastian,

der Vorstand der Landeszahnärztekammer Thüringen hat mich beauftragt, Ihren Brief und Ihre Kritik zum Aufbau einer kam
mereigenen Fortbildung zu beantworten. Ich will dies gern tun, da der Inhalt hauptsächlich mein Ressort betrifft.

Der Inhalt Ihres Briefes enthält leider eine Reihe von Fehlern und subjektiven Fehleinschätzungen, die ich nur auf Unkenntnis
der gesetzlichen Aufgaben einer Landeszahnärztekammer und unserer territorialen Bedingungen zurückführen kann. Es
gehört zu den essentiellen Aufgaben einer Landeszahnärztekammer nach dem Heilberufegesetz, die Fortbildung für die Kol
legenschaft inhaltlich und organisatorisch so vorzubereiten, daß sie dem neuesten Stand der zahnmedizinischen Wissenschaft
entspricht.

Diese Aufgaben haben wir weder der Universität aufzubürden, noch privaten Instituten oder industriegebundener Fortbildung
zu überlassen. Die Interessenlage solcher Einrichtungen ist eine ganz andere als die einer Landeszahnärztekammer.

Leider wissen Sie auch über die Möglichkeiten der Fortbildung an der FriedrichSchillerUniversität, speziell in der vor uns lie
genden Zeit, nicht ausreichend Bescheid, so daß Ihre Schlußfolgerungen keinen gangbaren Weg aufweisen. Eines muß jedoch
mit allem Nachdruck festgestellt werden: Der Vorstand der Landeszahnärztekammer hat mit großer Sorgfalt und großer fi
nanzieller Zurückhaltung alle bisherigen Planungen und Sondierungen betrieben. Die Raumangebote und Mieten sind deut
lich mietfreundlicher geworden. Das geschah, um unnötige finanzielle Belastungen mit dem nötigen Weitblick abzuwenden.
Andere Körperschaften haben dieses Verhalten leider vermissen lassen.

In der Kammerversammlung am 4. Juli 1998 wurde besonders herausgearbeitet, daß allgemeiner Konsens darüber bestand,
daß neue Möglichkeiten für die kammereigene Fortbildung geschaffen werden müssen und daß die finanzielle Belastung im
entsprechenden Rahmen gehalten werden muß.

Ohne auf alle Zitate Ihres Briefes im einzelnen eingehen zu wollen, möchte ich Ihnen als verantwortlicher Referent für Fortbil
dung nur mitteilen, daß wir keineswegs von irgendwelchen Dingen „träumen“, noch unsere finanziellen Möglichkeiten außer
Acht lassen, sondern nahezu zwei Legislaturperioden den Nachweis erbracht haben, daß die kammereigene Fortbildung in
Thüringen unter schwierigsten Bedingungen eine sehr positive Entwicklung genommen hat, daß aber für die kommenden Auf
gaben neue Möglichkeiten geschaffen werden müssen, wozu leider Ihre Vorschläge ungeeignet sind. Lassen Sie mich auch
noch hinzufügen, daß Sie persönlich nur recht sporadisch gebotene Möglichkeiten an den Wochenenden in Anspruch genom
men haben und daß Ihre eigene Information dazu nicht passend sein kann.

Für das Thüringer Zahnärzteblatt und den Stand der Landeszahnärztekammer auf dem 4. Thüringer Zahnärztetag werden de
taillierte Ergebnisse über die Fortbildung der Zahnärzte und die Weiterbildung der Zahnärztlichen Helferinnen vorbereitet
und dargestellt, so daß ich es mir erspare, Ihnen dazu Einzelheiten hier aufzuzeigen. Sie dürfen jedoch davon ausgehen, daß
der Fortbildungsausschuß und der Vorstand der Landeszahnärztekammer die Erfahrungen und Erkenntnisse anderer kamme
reigener Fortbildungseinrichtungen in Deutschland geprüft und in ihr Konzept eingearbeitet haben.

Mit freundlichem Gruß

Dr. J. Richter
Referent für Fortbildung
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Kreisstelle GeraStadt

An den Vorstand
der Landeszahnärztekammer Thüringen
z. H. Dr. Junge

               Gera, den 22.7.1998

Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Vorstandsmitglieder,

die Zahnärzte und Zahnärztinnen der Kreisstelle GeraStadt sind enttäuscht über die Entscheidung des Vorstandes
und der Vertreterversammlung zur Errichtung einer eigenen Fortbildungseinrichtung der Zahnärztekammer
Thüringen.

Wir sind einhellig der Meinung, daß eine mit einer derartigen finanziellen Belastung verbundenen Entscheidung ei
ner größeren Diskussion in der Zahnärzteschaft bedurft hätte. Neben den Anschaffungskosten entstehen nun auch
nicht kalkulierbare Folgekosten, die uns befürchten lassen, daß eine ähnliche Situation wie gegenwärtig in der KZV
Thüringen entstehen kann, wo zur Zeit nicht genutzte Büroflächen von allen Thüringer Zahnärzten mit finanziert
werden müssen.

Da sich der Vorstand schon längere Zeit mit diesem Thema beschäftigt, wäre genügend Gelegenheit gewesen, diese
Fragen in den Kreisstellen zu diskutieren. Der nun entstandene Zeitdruck, der von der Vertreterversammlung eine
Entscheidung forderte, wäre so vermeidbar gewesen.

Mit freundlichen Grüßen

H. Börner  F. Röhlig
Kreisstellenvorsitzende  Kreisstellenvorsitzender
LZKTh  KZVTh

 
   Erfurt, 02.09.1998

Sehr geehrte Frau Börner,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Kreisstelle Gera,

für die in Ihrem Brief geäußerten Bedenken gegenüber einem neuen Domizil für die Landeszahnärztekammer Thüringen und
den damit entstehenden Kosten haben wir im Vorstand der LZKTh Verständnis. Wir haben uns über zwei Jahre mit verschie
densten Möglichkeiten und Objekten befaßt, bis sich das „Objekt Rudolfstraße" als die optimale und kostengünstigste Varian
te herauskristallisiert hat. Der sparsame Umgang mit den Geldern der Thüringer Zahnärzte hatte bei allen Überlegungen für
uns oberste Priorität.

Allerdings lassen sich bestimmte Fragen zu einer Immobilie erst ab einer bestimmten Entscheidungsreife öffentlich diskutie
ren. Wenn eine Nutzung zum 1.1.2000 möglich sein soll, sind aber die Termine, die zur Entscheidung führen, sehr kurzfristig.

Lassen Sie mich einige grundsätzliche Prämissen für ein solches Vorhaben erläutern:

1.  Die LZKTh bietet weiterhin Weiter und Fortbildung für Zahnärzte und Zahnarzthelferinnen (einschließlich ZMF) im bis
herigen Umfang an. Sie muß und wird sich den jeweils gegebenen Maßstäben in Wissenschaft, Forschung und Marketing
anpassen.

2.  Die derzeitige räumliche Situation der Fortbildung verschlechtert sich zusehends und läßt eine qualitative Verbesserung so
wie eine Aufrechterhaltung des bisherigen Umfanges unserer Fortbildungsangebote nicht zu.
 Uns hat das Gebäude der FSU in Erfurt (ehemalige MAE) sehr gut über die letzten Jahre geholfen, so daß wir mit minima
lem finanziellen Aufwand eine solide Fortbildung anbieten konnten. Durch die Verlagerung des Klinik und Studienbetrie
bes nach Jena verwaist das Gebäude zunehmend bzw. wird anderweitig genutzt. Für uns haben sich damit die Verhältnisse
kurzfristig erheblich verschlechtert. Auf entsprechende Entscheidungen der Universität haben wir keinen Einf luß.

3.  Neue Räumlichkeiten für die Fortbildung können aus personellen, logistischen und Kostengründen nur in direktem räumli
chen Zusammenhang mit der Verwaltung der LZKTh entstehen, d. h. in einem Gebäude. Die Veränderung für die Verwal
tung macht sich insbesondere wegen baulicher Mängel im Gebäude der Mittelhäuser Straße notwendig.
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4. Die Grundformel für die Räume für die Fortbildung lautet:
 2 Seminarräume für ca. 30 Personen,
 1 Phantom und Laborkursraum für 20 Personen,
 1 Patientenkursraum mit 4 - 6 Behandlungseinheiten und die notwendigen Nebenf lächen
 Die Einrichtung soll sinnvoll und qualitativ ansprechend, aber ohne jeglichen Luxus sein. Die technische Ausstattung muß
natürlich modernsten Anforderungen genügen und ist ohnehin objektunabhängig.

5.  In dem Gebäude der KZV Thüringen ist möglicherweise genügend Platz für die Verwaltung der LZKTh. Im Gebäude selbst
ist aber kein Platz für die Fortbildung. Hierfür müßte entweder ein Anbau, der Umbau eines anderen Gebäudes oder ein
Neubau erfolgen. Dabei ließe sich der Punkt 3. nur schwer verwirklichen. Die entstehenden Baukosten, die Miete (auch an
die KZV) und die entstehenden Nebenkosten liegen mit Sicherheit über den bisher ausgehandelten Konditionen für das
„Objekt Rudolfstraße".

6.  Die z. Z. in der KZV leerstehenden Räume sind nach Aussagen aus dem KZVVorstand problemlos zu vermieten. Es ent
stehen somit keine Verluste für die Zahnärzteschaft. Es ist auch nicht auszuschließen, daß die KZV die Räume selbst wie
der nutzen muß.

7.  Das jetzige Gebäude der KZV wurde aus pragmatischen Zwängen heraus ausgewählt. Die Belange der LZKTh wurden we
der erfragt noch berücksichtigt.

8.  Die Antwort auf die Frage, ob ein Zusammenlegen der zwei zahnärztlichen Körperschaften in Zukunft sinnvoll, machbar
und wünschenswert ist, ist äußert hypothetisch. Die Zukunft der KZV liegt wahrscheinlicher in Organisationsformen außer
halb des Rahmens einer Körperschaft öffentlichen Rechts.

9.  Die finanzielle Belastung für die Zahnärzte (Miete und Nebenkosten) wird sich in einer moderaten Anhebung des Kam
merbeitrages widerspiegeln. Die Einrichtung der Fortbildung soll weitgehend aus dem dazu angesparten Vermögen der
LZK bestritten werden. Die laufende Fortbildung soll sich selbst tragen.

Ich hoffe, Ihnen mit der Darlegung einiger unserer Beweggründe zu den Entscheidungen zu einem neuen Kammerdomizil ei
nige Sorgen genommen zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. J. Junge  Dr. R. Eckstein
Präsident  Mitglied des Vorstandes

 Referent für Zahnarzthelferinnen

Ein gleichlautendes Schreiben wird an Herrn Röhlig, Kreisstellenvorsitzender der KZV Thüringen in Gera, übersandt.

Seminarreihe Dr. Olaf Wünsch
„Das praxiseigene Zahnlabor als Herausforderung für die moderne Zahnarztpraxis“
Termin:  13.11.98; 14.00 Uhr - 19.00 Uhr
Ort:  Erfurt, Dorint Hotel, Meienbergstraße
Kosten:  DM 200,-
Teilnehmerzahl 20 Personen

Termin:  23.10.98; 13.00 Uhr - 19.00 Uhr
Ort:  Gera, Dorint Hotel, Berliner Straße
Kosten:  DM 200,-

Anmeldung:
Geschäftsstelle des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte - Landesverband Thüringen
TheoNeubauerStraße 14, 99085 Erfurt
Telefon 0361/67 67-158 oder Praxis von Frau Dr. Radam, Telefon 0361/41 6175
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Produktinformationen

Neue Initiativen der
blendamed Forschung:
Medizinische Zahncremes -
abgestimmt auf alle Alters
stufen. Spezialzahncreme für
weiße Zähne

Das ZahncremeProgramm
Zahnmedizinische Prophylaxe gewinnt im
mer mehr an Bedeutung. Nicht zuletzt
auch wegen der gesetzlichen Gesundheits
reform, die das Augenmerk stärker als bis
her auf Prävention lenkt. Offensichtlich er
kennen immer mehr Bundesbürger, daß
neben regelmäßigen Zahnarztbesuchen die
tägliche häusliche Mundhygiene unerläß
lich ist.
Ziel der blendamed Forschung ist es, den
Anwendern dafür effiziente Mittel an die
Hand zu geben, wobei die individuellen
Bedürfnisse Priorität haben. Demgemäß
haben die blendamedExperten jetzt ein
neues PflegeProgramm entwickelt. Nach
dem Motto „Gesunde Zähne - ein Leben
lang“ enthält es medizinische Zahncremes
für alle Altersstufen. Die spezifischen For
mulierungen sind problemorientiert abge
stimmt auf die Erfordernisse des jeweiligen

Lebensabschnitts. So werden die Zähne
von Kindern und Jugendlichen aktiv vor
Karies geschützt, die der Erwachsenen zu
sätzlich vor Parodontopathien und Zahn
stein.
Entsprechend gibt es für Kinder von 1 - 6
Jahren blendamed BlendiGel mit dem
Kariesschutz speziell für Milchzähne. Das
seit Jahrzehnten bewährte, rundum kind
gerechte Präparat wurde ständig nach
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis
sen weiterentwickelt.
Für Jugendliche von 7-13 Jahren ist
blendamed kariosan die beste Wahl; der
Inhaltsstoff Fluoristat sorgt für hohen Ka
riesschutz und stärkt den Zahnschmelz.
blendamed complete und die Ge
schmacksvariante complete extra frisch
bieten Erwachsenen von 14 - 45 Jahren in
einem einzigen Produkt unübertroffene
medizinische Karies, Parodontitis und
Zahnsteinprophylaxe und somit die richti
ge Lösung für die wichtigsten zahnmedizi
nischen Probleme dieser Altersgruppe. Er
möglicht wird der Mehrfachschutz durch
die Kombination der hochaktiven Wirk
substanzen: 100 Prozent verfügbarem Na
triumf luorid, Pyrophosphat und Triclosan.
blendamed classic - für Erwachsene über
45 Jahre konzipiert - ist das bewährte
Schutzsystem vor Karies und Parodonto
pathien mit der traditionellen, dieser Al
tersgruppe langjährig bekannten und ver

trauten frischen Geschmackskomponente.
Dieses ZahncremeProgramm wird in
Qualität und Vielfalt allen relevanten An
sprüchen gerecht.
Die Bevölkerung sieht in der blendamed
Forschung das Symbol für Zahngesund
heit. Über die wissenschaftliche Tätigkeit
hinaus ist sie als sozial verantwortungsbe
wußte Institution anerkannt, die viele
Kommunikationswege und -mittel nutzt,
um über notwendige Prophylaxemaßnah
men zu informieren.

Neu: blendamed medicweiss
Die Zahnärzte wissen aus Erfahrung: Die
Patienten wünschen sich nicht nur gesun
de, sondern auch schöne, natürlich weiße
Zähne. Seit weiße Zähne immer beliebter
werden, finden Spezialzahncremes, die un
schöne Ablagerungen von Kaffee, Tee
oder Rotwein beseitigen können, immer
mehr Interessenten.
Die blendamed Forschung stellt als Neu
heit blendamed medicweiss vor. Der Na
me verrät bereits die besondere Qualität:
Dieses Präparat hilft, den Zähnen ihr
natürliches Weiß zurückzugeben und zu
erhalten. Und das medizinisch besonders
schonend für den Zahnschmelz durch neu
artige Reinigungstechnologien. Ein paten
tiertes Verfahren mit speziell reinigenden
kugelförmigen Mikropartikeln macht es
möglich.
blendamed medicweiss ist die richtige
Lösung für Patienten, die therapeu
tisch/prophylaktisch orientiert sind, eine
aktive Bekämpfung von Zahnverfärbungen
erwarten und gutes Aussehen mit der me
dizinischen Sicherheit einer hochwertigen
Zahncreme verbinden wollen.
Infos über die neuen blendamed Initiati
ven gibt es ab Mitte August auch im Inter
net unter der Adresse
www.blendamedforschung.de
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